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Es war ein eigenes Geschick, das der grünen Steiermark 
aus der Herrschaft der Uabsburger erwuchs. Gleich einem 
willenlosen Spielballe war sie in der schweren, der kaiser
losen Zeit aus der Hand des einen in die des andern ge
wandert, und mochten sich die steirischen Ministerialen auch 
noch so trotzig geberden, in der Wirklichkeit hatten sie 
hinlänglich bewiesen , dass sie doch nicht Kraft genug be
sassen, der von aussen herandrängenden Uebennacht zu 
widerstehen. Die Schlacht auf dem Marchfelde hatte auch über 
ihr Schicksal entschieden, und es kam jetzt nur noch darauf 
an, :im beweisen, ob die künftige IIerrscherhand auch stark 
genug sei, sich für die Dauer zu behaupten. Daran war 
aber nach dem bisherigen kaum mehr noch zu zweifeln. War 
es dem ersten Habsburger gelungen, einen Gegner nieder
zuwerfen, der sich mit dem Gedanken einer Weltherrschaft 
getragen, so musste er umsomehr in dem Lande , dessen 
Sympathien ihm schon vor der Entscheidungsschlacht ent
gegengebracht worden waren, auf eine willige Unterordnung 
hoffen. Drohte auch hie und da momentane Unzufriedenheit 
an dem festen Baue zu rütteln - die Hand der Habs
burger, die trefflich gegen Gefahren aller Art zu schirmen 
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verstand, wusste auch diese Strömungen , als letzte Ueber
reste einer regellosen Vorzeit, sehr rasch wieder einzu
dämmen. 

Das war nun jene goldene Zeit, wo "die Entwicklung 
des Verhältnisses zwischen Fürsten und Volk verhältniss
mässig ruhig vor sich ging. Da gab es fast nie Zerwlirfuissc, 
beide Parteien gewöhnten sich, ihre Rechte gegenseitig zu 
achten und ihre Pflichten zu erfüllen ; Streitigkeiten hatte es 
nur zwischen den :Mitgliedern des regierenden Hauses, und 
in Steiermark wurden die Ministerialen zufällig nie in die
selben verwickelt". 1) 

Doch das Leben der Staaten gleicht in vieler Be
ziehung dem der Organismen. Wir bemerken hier eine 
Periode des Wachsthums, eine der Blüte und schliesslich eine 
des Verfalles. Mochte die im obigen kurz charakterisirte 
Zeit zur Periode des W achsthums gehören, so muss das 
Folgende entscheiden, ob die jetzt zu betrachtende Zeit noch 
der ersten oder schon der mittleren Periode zuzuzählen sei. 

Der Keim zu einer Veränderung war bereits in den 
oben angedeuteten inneren Zwistigkeiten der herrschenden 
Dynastie gelegen. Die Ländertheilungen von 1373-1404 
mussten auf die specifisch habsburgische Idee einer centrali
sirten Verwaltung in den einzelnen Ländern einen alterireuden 
Einfluss ausüben. Um nun die vom Jahre 1406 an sich ab
spielenden Ereignisse weniger rätselhaft zu finden , ist es 
nötig, eine kurze Rückschau zu halten über die obbe
zeichnete Periode der Ländertheilungen, eine mit dem vor 
c. 120 Jahren so glücklich angewendeten Wabrworte: ,,Nemo 
potest domini:, digne servire duobus !" höchst widerspruchs
volle Zeit. Als leitenden Gesichtspunkt wollen wir hiebei die 
politische Stellung Steiermarks inmitten der dynastischen 
Veränderungen annehmen. 

') Zahn, Jahresbericht d. steierm. Landesarchivcs, 1869, S. G. Es 
sei gleich hier die Bemerkung gestattet, dass die im genannten Archive 
befindlichen Urkunden und Acten in den folgenden Noten mit dem Buch
staben „A" nebst der Locationsnummer citfrt werden. 
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Der erste hiehergehörige Vertrag ist der vom 25. Juli 
1373. geschlossen zwischen den Herzogen Albrecht III. und 
Leopold III. Er vollzieht eine Theilung von Rechten, deren 
Besitz, im Widerspruche zu den Hausordnungen Albrechts II. 
vom 25. November 1355 und Rudolfs IV. vom 18. November 
1364. den ersten Schritt zur isolirten Landesregierung bildet. 
Herzog Albrecht nämlich behält sich die Besetzung der 
obersten Landesämter in Oesterreich ob und untef der Enns 
und in Steiermark vor, Herzog Leopold die in den übrigen 
Ländern. Aus diesem Grunde darf auch keiner der beiden 
Herzoge in einer solchen Stadt residiren, wo sich die Haupt
mannschaft des Bruders befindet.~) 

Diese Abmachung war auf die Dauer von 2 Jahren 
festgesetzt worden, so 1lass man nach Verlauf derselben am 
:3. Juui 137 5 zu einer weiteren \' ereinbarung schritt, welche 
i111 Wese11tlichen mit der vorigen übereinstimmte. Nur in 
Bezug auf den zweiten Punkt betreffs der herzoglichen 
Resideuz glaubte man etwas genauer sein zu müssen, indem 
für die allfällige Uebertretung der selbstgesetzten Ein
schränkung man sich feierlichst verwahrte, dass dies nur ge
schehen dürfe "ohne des andern und seines Hauptmannes 
Schaden und ohne derselben Hauptmannschaft Gebresten." ') 

Das waren aber doch nur halbe Massregeln, woran kein 
Theil seine volle 13efriedigung fand, und so zog man denn in 
der definitiven Ländertheilung vom 25. September 137 9 die 
letzte Uonsequenz. Steiermark erhielt an Leopold III. seinen 
IJerrn, dem auch alle übrigen Länder mit Ausnahme von 
Oesterreich ob und unter der Enns zufielen, welche letztere 
allein der "sanfte" Albrecht behauptete. 4) Es war für 
Steiermark eiu einfacher Regentcntausch. 

Diese Verhältnisse hatten einen Bestand von 7 Jahren. 
Da fiel Leopold JII. in der Schlacht bei Sempach (9. Juli l 386) 

2) Kurz, "Albrecht III.", 1. Bd., S. 238. 
5) Ebd. 262. 
4) Rauch: Seriptores rer. Austr. 3. Bel. 305 
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uml hinterliess vier Söhne: Wilhelm , Leovold , Ernst und 
Friedrich. Der älteste unter ihnen, Wilhelm, fand die Theilung 
vom Jahre 1379 sowohl für sich als aueh für die Länder 
selbst für "verderblich".·,) In Folge dessen suchte er seinen 
Oheim zu bewegen , dass dieser alle Fürsteuthümer, Länder 
und Herrschaften wieder „ znsammenwerfe". ") Dies war offenbar 
wieder eine Umkehr zu jenem Principe der Untheilbarkeit., 
wie es sich in den älteren Hausordnungen geltend gemacht 
hatte. Dem entsprechend beurkundete auch Albrecht am 
10. October I 386, dass er sich seiner Neffen und ihrer Ge
schwister, ihrer Lande und Leute und aller ihrer Geldschulden 
,, unterwinden" wolle. Er solle von nun an alle Fürsten
thümer und Länder „verwesen" und „innehaben'"'.;) So erhielt 
denn Steiermark ihren früheren Ilerrn zum unmittelbaren 
Regenten wieder zurück. 

Albrecht lll. starb am 29. August 1395. Seine letzte 
Willensmeinung enthielt die dringende Bitte an seine Erben, 
zu ihrem eigenen, sowie zu Nutz und Frommen der ihnen 
untergebenen Länder „mit allen ihren Landen und Leuten 
bei einander zu bleiben".') Sollte das Gott nicht wollen, so 
sollten sie wenigstens sich an die alten Theilbriefe halten, die 
er weiland mit seinen Brüdern aufgerichtet. 

Albrechts Erben, nfünlich sein Sohn Albrecht l \". und 
die drei Brüder Wilhelm, Ernst und Friedrich kamen nach 
vielfachen Streitigkeiten am 22. November 13!:J5 zu Hollen
burg überein, dass Wilhelm und Albrecht "mit allen ihren 
Landen und Leuten freundlich und lieblich beieinander bleiben 
sollen und wollen, so lange sie leben". ll) Das heisst. Steier
mark hat von nun an statt eines, zwei Herren. 

&) " ••• daz die taylung . . . . . ms vnd auch vnsern landen 

vnd leuten verderblich wer." J. c. 401. 
6) " • • • daz der egenant Ynser lieber hcnc rnd vetter die vor

geschriebenen tailung wieder abliezz Ynd tlie vorgcnantcn fürstcntum, land 
rnd herschefte mit vns vnd rnsern bri1dern wider zesammen wi1rffe." J. c. 

') 1. c. 402. 
") 1. c. 409. 
9) 1. c. 411. 
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Nachdem aber in dem Ilollenuurgcr Vertrage tler 
zweite Bruder, Herzog Leopold. nur mit der Nutzniessung vo11 
6000 fi. jährlich abgefertigt, der dritte Bruder, Ilerzog Ernst, 
der ja auch bereits volljährig war, ga11z unberücksichtigt ge
blieben war, so sollte ein neuer Vertrag vom 30. März 1396 
diese Verhältnisse regeln. In diesem wurde eine neue 
Theilu11g zwischen den Brüdern Wilhelm und Leopold vor
genommen, nach welcher letzterer die Herrschaft zu Tirol, 
an der Etsch und in dem Innthal; Herzog Wilhelm die 
übrigen Länder nebst delll Lande Steyr zugewiesen 
erhielt. t 0) Ernst und Friedrich sollten durch die Brüder 
apanagirt werden. _ 11) 

Von 1396 an war also Ilcn:og Wilhelm alleiniger Herr 
der Steiermark. Er blieb es uis 1402. In die:;em Jahre, am 
20. September, einigten sich die Brütler bei einer Zusamlllen
kunft in Bruck a. d. M. dahin, dass die Bestellung eines 
Hauptmannes nach (;raz in Steiermark durch Wilhelm und 
Leopold zu erfolgen hätte, dass aber Wilhelm und Ernst 
Steiermark, Kärnteu und Krain sammt Zugehör verwesen 
sollten, wie vorher Herzog Wilhelm allein. 1 ') Dadurch waren 
wieder zwei Herren über unser Land gesetzt. Diese Ab
maclmng habe aber nur bis zum 24. April 1403 Geltung; 
drei Monate nach erwähntem Tage werde entschieden, ob 
diese Ordnung fortzubestehen oder eine andere einzutreten 

10) Kurz .Albrecht IV." 1. Bd. S. 163. 
II) .Auch sullen wir herczog Wilhalm vnsern lieben bruder herczog 

Ernsten vnd sein gemahel vnser liebe swester von vnserm tail die 
cgenanten zway jar innhaben , getrewlich vncl brtiderlich ausrichten. So 
sullen wir herczog Leupolt vnsern lieben bruder herczog Fridrcichen das 
nachst jar bey vns haben vnd den von vnsern tail mit allen sachen auch 
ausrichten vnd versorgen getrewlich vnd bruderlich. Vnd wenn sich das 
erst jar, das da wirdet von nu dem nechsten sand J orgrn tag vbcr air. 
jar verlauffet, so sullcn vnd wellen wir vorgenannter herczog Leu polt 
denselben vnsern bruder herczog Fridreichen vnuerczogenlich wider ant
wurtten dem vorgenanten vnserm bruder herczog Wilhalm in sein gewalt." 

l. c. 167. 
12) Lichnowsky .Gcsch. d H. Habsburg", V. Bd S. 41. 



8 

habe. Nichts<lm;toweniger erfolgte eine factü;che Ac11tlerung 
erst zwei Jahre später, am 21. März 1404. 

An diesem Tage werden zwei wichtige Urkunden aus
gestellt, indem nämlich einerseits die Herzoge Leopold, Ernst 
und Friedrich gegenüber ihrem Vetter Herzog Albrecht IV. 
auf das Land Oesterreich mit dem Lande ob der Enns 
Verzicht leisten· ~), während anderseits Albrecht IV. für Jene 
folcrende Ländertheilung vornimmt: Herzog Wilhelm erhält 

0 • 

nebst dem Antheil an Oesterreich und der Residenz zu Wien 
Neustadt, Neunkirchen, Schottwien, <lie Länder Kärnten und 
Krain, <lie windische Mark, Portenau, Triest, lsterreich und 
die Medlik durch drei Jahre vom 2 1. April 1404 an. Herzog 
Leopold dagegen bekommt Steiermark mit der Residenz in 
Graz, <lann Tirol, das Land an der Etsch und das Jnnthal. 11) 

Oiesc Besitzverhältnisse blieben auch nach dem TodeAlbrechtsIV. 
(14. September 1404) unverändert. 

Circa 30 Jahre waren also vorübergegangen - und 
8teiermark hatte eine sie be n m a I i g e Acndenmg <ler Re
gierung erfahren! Die rasche Aufeinanderfolge der Verträge 
untl der dadurch bewirkte Personenwechsel musste keine 
geringe \' erwirrung in den damaligen Landesverhältnissen 
hervorrufen. Diese Verwirrung spiegelt sich auch in tlen Auf
zeichnungen damaliger Chronü,ten, ja sie hat sich sogar bis 
auf den heutigen Tag fortgepflam::t. Denn in allen Lehr- un<l 
Handbüchern der Geschichte Steiermarks finden wir für die 
Zeit von 1395-1406 Herzog Wilhelm ah; Landesherrn auf
geführtY) Jn tler Wirklichkeit aber wechselte die Regent-

13) Rauch III. 429. 

'_~) ,,Da engegen so! vnscr obgenanntcr vetter hertzog Leupolt den 
sitz zu Gretz vnd das land ze Steh· mit aller zngehorung, die herschafft 
ze Tyrol, das land an der Etsch vnd das lntal ... ynnebabeu." 1. c. 434. 

15) Vergl. Cäsar, Kindermann, Wartinger, Gebier, l\Iuchar u. a. 
Muchar wundert sich sogar einmal, dass Herzog Leopohl so oft in Steier
mark urkundet: "Herzog Leopol<.I scheint indessen noch immer (!) in 
Steiermai·k gewesen zu sein, wie es Urkunden vom 23. Juli, !i. A11g1;st, 
11. September und 4. October bewähren." (VII. Bel. S. 83 - 84. zum 
J . 14.04.). 
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schaft vicnual in diesen 11 Jahren, so dass Steicrniark durch 
den Totl Wilhelms (15. Juli 1406) keineswegs ein herren
loses Land wurde, da ja eben Leopold von 140-! an daselbst 
herrschte. Es konnte daher auch von einer echten und rechten 
.Erbfolgefrage für Steiermark gar keine Rede sein. Und den
uoch rief Wilhelms vorerwähnter Hintritt eine Bewegung 
hervor, die scl1liesslich die Einsetzung Herzog Ernsts in das 
1-Ierzogthurn Steiermark nach sich zog. 

Der Grund hiezu liegt in der Thatsache, dass Herzog 
Wilhelm nach dem Tode Albrechts IV. die Vormundschaft 
über dessen hinterlassenen Sohn Albrecht V. gemäss den 
Vereinbarungen von 1379, 1386 uud 1395 übernommen und 
bis zu seinem eigenen Ende fortgeführt. hatte. H) Durch den 
unglücklichen Sturz. der Wilhelm das Leben kostete, wurde 
nun zweierlei erledigt. Zunächst sein ihm 1404 zugefallener 
Besitz-Antheil, sodann das einflussreiche Amt eines Yonnundes 
über den noch immer minde1jährigen Albrecht V. Eines wie 
das andere mm,stc bei der durch die bisherige .Erfahrung nur 
noch erhöhten Neigung zu frischen Verträgen eine Neuerung 
in Aussicht stellen. 

Drei Brüder waren da, zwischen denen die in Schwebe 
stehenden Fragen zur allseitigen Zufriedenheit geordnet 

1 G) Es l<ann gewiss nur von Interesse seiu, iiber <lie Auffassung 
des üstcn. Vormundschaftsverhälfnisses bei der päpstlichen Curie eine 
authentische Mittheilung zu erhalten. Am ungeschminl<testen drückt sich 
hierüber <lie Bulle P. Nicolaus V. v. 1'152, 4.. April, H.om aus: " ... Cum 
igitur audienciam nostram fama refferente publica et expcriencia 
e<locente deuenit, licet ab olim inter principes et <luces domns Austrie 
1 au da b i J i t er introductu111 est et in c o n c u s s e eciam a tanto tempore, 
quocl de contraria memoria hominum non existit, obseruatum fuerit, quod 
decedcntr quocnrnque ex printipibus et ducibus clomns eiusdem "upcn,titc 
sibi herede impuheri princeps et dux maior natu domus ipsi11s t er ras et d o m i
n i um e i u s dem her e d i s im p u b er i s rege r e et eins cnram siue tntelam 
ntpote ad eum de jure dclatam gerere cum plenaria gubemacionc regimen 
et administracionem et tenarum et dominiorum huinsmodi per se ipsum 
gerendi conscendere clebeat et eciam teneatur." llan<lschrift 37/ 20 in 
<l. Grazer Universitätsbibl., f. 158'. 
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werden sollten.'') Ihr bisheriges Verhältni:-;s ,m einander war 
nun ein derartiges gewesen, dass etwaige jetzt entstehende 
Differenzen nicht ganz unerwartet kommen mussten. Dies 
lässt sich am besten aus dem bis 1406 zurückgele"ten 

• t, 

Lebenslaufe des an Alter zwischen Leopold· und Friedrich 
stehenden Herzogs Ernst ersehen. 

Zwar was seine Jugendgeschichte anbelangt (er erblickte 
im gleichen Jahre wie weiland Albrecht IV., nämlich 1377, 

das Licht der Welt), so verfügen wir nur über höchst mangel
hafte Ueberlieferungen. Einige lassen ihn in Bologna der 
Rechtsgelehrsamkeit beflissen sein ; andere wieder behaupten, 
dass er nicht einmal hätte schreiben können. Alle aber 
stimmen im Lobe über seine Leibesstärke und Gewandtheit 
in körperlichen Uebungen überein. Schon 13!:12 vermählte er 
sich mit Margaretha, der Tochter Herzog Boguslaws Y. von 
Pommern, welche Ehe übrigens kinderlos blieb und 1410 

durch den Tod der Gattin sich löste. 1 ') 

Ueber Ernsts politische Thätigkeit besit:i:en wir schon 
genauere Angaben. Bis zum Jahre 1396 wird seiner in den 
bezüglichen Hausverträgen gar nicht gedacht, während sein 
Altersgenosse Albrecht IV. schon l 3V5 nach dem Hollen
burger Vertrag~ eine Rolle zu spielen anfing. Erst im ge
nannten Jahre (I 396) wird auch auf seine Versorgung 
Bedacht genommen. 1 '') Eine derartige Existenz konnte aber 

17) Albrecht II. 1298- 1358 
Albrec~h-t -::-Ilc::I-. _____ ___,,...__ ____ L_e_op_o_l(-1 -Il-I . .__l 349 -1386 

1349-1395 
1 

Albrecht IV. Wilhelm 
1377-1404 1370 - 1406 

1 
Albrecht V. (K. II.) 

1397-14;19. 

Leopold IV. Ernst Friedrich IV. 
1371- 1411 1377- 1424 1382- 1439. 

18) Ueber die genealogischen Verhältnisse vergl. Herrgott: Genea
logia cliplomatica augustae gentis Habsburgicae, I. p. 225, § 6. 

19
) S. Note 11. Am 28. Juli 1400 verlieh Herzog Wilhelm seinem 

Bruder Ernst .alle die leben vnd güter die vns von dem jungen Stadegger 
yeczund sind ledig worden, es sein vest, herschefft, heuser, merkt, drirffer, 
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seinem Ehrgeize nur sd1lecht genügen Wir sehen ihn auch 
deshalb in Amtshandlungen verwickelt, <lie eine tbätige 
Theilnalune an der Landesregierung voraussetzen.'") Endlich 
wird diese Thätigkeit durch den \'ertrag vom 20. Sep
te111ber 1402 gewisserrnassen legalisirt. Ernst ist nun, sicher
lich nur durch seine Bemühungen und auf sein Betreiben 
hin factischer i\Iitregent von Steiermark. Aber nur zu bald 
wir'cl der Herrlichkeit ein Ende gemacht, denn der Theilbrief 
vom 21. März 1404 drückt ihn wieder in's Privatleben 

zurück.·! 1) 

Jeut vnd güter." (Bergmann "Die Stauecker und illre Er\Jen" iu deu 
Sitzungsber. d. k. k. A. d. Wissensch. IX. 848.) Die hier_ nur st'.mmarisch 
genannten Lehen \Jestauden nach einer andern Urkunde m der oden Veste 
und dem Burgstall genannt Stadeck \Jei Graz, dann Rorau der Veste und 
Herrschaft in Oesterreich, der Veste Tiefenbach, den Gütern ~u Straleck 
und in dem Mürzthale bei Langenwang (Chmel, Regesta Ruperh Nr. 1730!· 
Ernst konnte sich aber nicht lange dieser Gliter erfreuen , denn die 
Cillier•rrafen traten als Verwandte der Stadecker dagegen auf und brachten 
sich a7ich wirklich nach und nach in den Besitz derselben , bis dann im 
Jahre 1404 Hugo v. Montfort damit belehnt wurde. (Weinhold "Ueber d. 
Dichter Graf Hugo VIII. v. Moutfort" in d. Mitth. d. histor. Vereines für 

Steiermark, VII. 139.) 
20) Am 19. März 1401 entscheidet Herzog Emst zu Graz in dem 

Streite zwischen Rudolf Abt zu St. Lambrecht und den Brüdern Otto, 
Jakob und Wnlfing v. Stubenberg um die Vogtei der St. Lambrechter 
Giiter zu Aflenz, zu Zell und in der Veitsch u. a. (A. 4042a.) Am 
17. September 1402, zu Bruck, werden die Herzoge Wilhelm und Er~st 
von Dietmar dem Gailer aus Dankbarkeit für die thätige fürstliche Hilfe 
bei der Gewalt Ueberlast und dem Frevel von Seite seiner eigener Ver
wandten Ortleii~ und I-Ianns v. Teuffenbach, für den Fall seines kinder
losen A\Jsterbeus als Erben genannter Güter eingesetzt. \Lichnowsky 

V. Bel., Reg. Nr. 505.) 

21) "Auch sprechen wir, daz vnser vetter hertzog Wilhalm seinem 
hrnder vnsern ,ettern hertzog Ernsten und sein gemaheln ,nser liebe 
swl?ster \'Oll seim tail der niicze die ,orgenant zeit getrewleich vnd 
br[,derlich so) ausrichten. So so! Ynser ,ettcr hertzog Leupolt seinen 
bri'.,der vnsern vettern hertzog Friedreichen dieselben zeit von seinem tail 
der nutze auch ausrichten getrewleich vnd brüderleich vngeuerleich," 

Rauch Scriptor. III. 439. 
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Dieser kaum erwünschte Schicksalswechsel, wie auch 
die durch Wilhelms Tod sich ergebende Uonstellation, welche 
bei dessen gehabten Doppelbeziehungen für eine mehrseitige 
Rechtstheilung so versprechend schien. mussten - ab
gesehen von allen persönlichen Charakter - Eigenschaften 
- ein Eintreten in die Action auch von Seite Ernsts er
warten lassen. 

Sobald nun auch Friedrich, der freilich erst 18 .Jahre 
zählte. Prätensionen ~u erheben anfing, so trat hiedurch ein 
Fall ein, für welchen bereits der umsichtige Albrecht II. in 
seiner Hausordnung vom 25. November 1355 vorgesorgt 
hatte, indem er die österreichischen Stände zu Schieds
richtern bei inneren Streitigkeiten des regierernlen Hauses ein
setzte.!!) Darauf gebührende Rücksicht genommen, wird man 
es auch nicht mehr als ein befremdend eigenmächtige:; Vor
gehen der österr. Stände bezeichnen kö1111en, wenn sie sich 
am 6. August 14015 zu Wien verbündeten, dem Herzoge 
Albrecht zu gehorchen und nur denjenigeu als Vormund nnd 
Regierer anzunehmen, dem ihre eigene l\Ie!Jrheit beistimmen 
würde. '!::) Die Compromisse Ernsts und Leopolds auf die 
Landherren vom 2. September 1406 !4), worin diese bevoll
mächtigt werden, die zwischen den Brüdern herrschenden 
„ Misshellungen , Stösse und Forderungen" durch ihren 
Ausspruch auszugleichen, liefern nur weitere Zeugnh;se für 
einen regelrechten Verlauf. 

Ueber Steiermarks Antheil an den nun folgenden Ver
handlungen gibt uns die erwähnte Bündnissurkunde vom 
6. August einige11 Aufschluss, indem sie uns bedeutende 
Namen vorführt, wie Bernharcl v. Liechtenstein, Heinrich v. 
Kranichberg, Burkar<l v. Winden, Markard v. Pollheim, 
Pilgrim v. Buchheim u. a. m. Es sind Repräsentanten des 
Herrenstandes, denen es an dem nöthigen Ansehen nicht 

2t) Steyerer: Rist. Alberti Add. ad c. I. eo!. 185. 
23) Rauch III. 448. 
2
•) Licbnowsky V. 792; Rauch III. 452; Ktu·z: Albr. II. 1. Bd. 33. 
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gebrach, um die Interessen unseres Landes kräftigst zu ver
treten. Wenngleich wir nun über den Verhandlungsmodus 
einer zeitgenössischen Schilderung entbehren, so ersehen wir 
doch aus den erhaltenen Actenstücken zur Genüge, dass der 
Gedanke einer Separirung Steiermarks mit dem Hauptsitze 
„Gretz" nicht nur von Ober- und Niederösterreich, :;ondern 
anch von Kärnten. Kntin u. s. w. immer mehr Platz griff. "") 
In die:;e111 Sinne lautete auch der Ausspruch der österreichischen 
Stände vom l:J. September 1406 .. !") 

Die Sentenz stellt kategorisch die Alternative: einer d•~r 
beiden Herzoge Leopold oder Ernst solle die Vormundschaft 
über All>recht V., tler andere die Regierung von Steyr über
nehmen. '·) In Bezug auf letztere unterscheidet sie jedoch 
scharf zwei Verwaltungsperioden, von denen die erste nur 
bis zum Ende der Vonnundschaft, d. i. bis zum nächsten 
Georgitag und von da an nocll v i er Jahre·!') zu dauern 
habe, nach deren Ablauf also das Land sich eines abermaligen 
IIerrenwec!Jsels zu erfreuen die nicht eben entzückende 
Aussicht hatte."'') Und in § 29 wird die Separation des 
Landes von allen übrigen Län<lern ganz klar urnl unver
kennbar zum Ausdruck gebracht. ,:o) 

26) So z. B. in Leopolds Reverse v. 2. Sept. 1406: ,, ... daz wir 
denn vncler vns anuerzieben vnd verrer waigrung sullen vberain werden, 
da?. sich ainer vnder vns der vormundscbaft, vnd der ander der verwesung 
zu Gretz vnd des landes ze Steyr vnderwimlen." Rauch III. 454. 
Kurz 1. c. 

20) In einer gleichzeitigen Abschrift in A. 4280a, sowie bei Rauch 
findet sich die Datiruug: ,,Snntag nach Vnser frawentag als sy geborn 
wart." Der 5. September bei Lichnowsky 494 wäre demnach nnr möglich, 
wenn das Original „Suntag vor ... • hätte. 

21) § 27 : ,,daz vnder den zwain brudern herczog Lewpolten vnd 
hcrrzog :b;rusten, ainem die vormundscbaft auf die obgeschriebenn jar, 
vnd dem andern der sitz ze Gretz mit sainer gewaltsam geuallcn sullen. " 

"') § 22. 
29) § 29: ,,also daz der eltist die wal hab vnder den egcnanteu 

drein sitzen, vnd darnach der elter vndcr den andern zwain sitzen." 
~O) El1tl. : Item auch Rein wir vberain worden von drcycr sitz 

wegen , wenn die vormundscbaft ein end nympt, der ainer so) sein ze 
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Genehmigten die Herzoge diese Vorschläge, so lag das 
zukünftige Schicksal Steiermarks klar vor Augen. Es war 
kein beneidenswertes Loos, für 4 1;~ Jahre gewissermassen 
auf dem Wege der Auction vergeben zu werden. Da musste 
schon ein beträchtliches Mass von Selbstverleugnung und 
Liebe zum Lande mitgebracht werden, wenn der betreffende 
Herzog diese kurze Regierungszeit einzig dem Wohle seiner 
zeitweiligen Unterthanen widmen sollte. Und war dies von 
den zwei einander feindselig gestimmten Brlidern zu er
warten, von denen der eine der Stolze, der andere ebenso 
bezeichnend der Eiserne hiess ? 

Doch die Propositionen fanden bei den Herzogen nicht 
nur keinen Widerspruch, sondern schon nach vier Tagen, 
am 16. September, ihre vollinhaltliche Bestätigung in drei 
Reversen. 3 '). 

Diesen zufolge übernahm Herzog Leopolcl die Vormund
schaft3'), und somit ist vom 16- September 1406 an 
Herzog Ernst uer Eiserne Herr von Steiermark. 

Wenden wir uns nun zum Lande selbst, indem wir zunächst 
dessen Umfang in's Auge fassen. Die Grenzen im Nordwesten 
gegen Salzburg und Oberösterreich näherten sich schon seit 

Gretz mit dem lannd ze Steyr, der ander ze Laybach mit den lannden 
Kernden vncl Krain, Triest, Portnaw vnd was si auf clem Karst vnd ze 
Isterreich habent, vnd der dritt ze Tyrol mit dem lannd an der Etsch 

vnd dem Yntal." 
a 1) Rauch III. 466; Kurz I. 41; Lichnowsky V. 798. 
32) "Darnach sein wir vnd der egenant vnser brucler hertzog Ernst 

mit einander vberain worden, claz er vns der obgenanten vormundschaft 
günnet hat." -- Nach dem Bisherigen kann also von einer eigentlichen 
• Theilung" nicht mehr clie Rede sein. ,v enn nichtsdestoweniger bei 
manchen Schriftstellern eine solche angenommen wircl, so folgen sie hierin 
der Autorität Gerards de Roo, eines Schriftstellers des sechzehnten Jahr
hunderts, cler in seiner österreichischen Geschichte (IV. p. 128) sagt: 
„Wilhelmo mortuo Leopoldus, Friclericus et Ernestus fratres, Austria 
Alberto relicta, reliquas inter se provincias parti ti sunt." Es ist dies 
offenbar eine untreue Rcproduction der oben geschilderten diplomatischen 

Vorgänge. Vergl. auch die kleine Klostcrneuburger Chronik, herausgegeben 

von Zeibig, im Arch. f. K. ö. G. VII. S. 239. 

15 

dem 13. Jahrhunderte so ziemlich dem gegenwärtigen Be
stande~~). Dagegen gab es in nordöstlicher Richtung einige 
Schwankungen, die gerade durch die verschiedenen Hausver
träge entstanden waren. Denn nachdem im Frieden des Jahres 
1254 der Bezirk von Wiener-Neustadt bis an die Schwarzau 
und Piesting von Steiermark abgetrennt und mit Oesterreich 
u. d. Enns vereinigt. worden wai·H), so hatte sich seit dem 
Tbeilungsvertrage von 1379 dieses Verhältniss wieder derart 
verschoben, dass das genannte Gebiet abermals nominell zu 
Steiermark gerechnet wurde. Eine genaue Fixirung der da
maligen Grenzlinie wird durch die verschiedenartige Zuwei
sung einzelner Herrschaftsgebiete an diesen und jenen Herzog 
bedeutend erschwert ~j). Bezüglich der steirisch-ungarischen 
Grenze findet sich zwar kein ähnlicher Grenzvertrag wie für 
Oesterreich u. d. Enns und Ungarn;:,;), doch kann aus Urkun
den, welche die heutigen steirisch-ungarischen Grenzorte (z. B. 
Friedberg, Hartberg, Fürstenfeld, Radkersburg, Luttenberg, 
Friedau) betreffen;:;), auf eine ungefähre Gleichheit des dam:.i.
ligen mit dem heutigen Verhältnisse geschlossen werden. Ein 
gleiches kann auch für die Grenzen gegen Kärnten und Krain 
gelten ss). 

Steiermark von damals fiel demnach tlem äusseren Um
fange nach mit dem von heute nahezu zusammen. Die terri
torialen Grenzen deckten sich aber mit jenen der Landes
hoheit des neuen Herzogs trotzdem nicht vollständig. Wir 
müssen eben im Lande zwischen zweierlei Gebieten unter
scheiden: erstens solchen, wo der Herzog mit seinen Institu
tionen unmittelbar eingriff, und zweitens anderen, in denen ein 

33) Vergl. Ottocars Reimchronik bei Pez scrr. III. p. 251. 
34) 1. c. p. 36. 
15) Vergl. hierüber auch Newald: "Die Grenzen zwischen Steiermark 

nnd Oesterreirh in der si.idl. Hälfte cles Kreises U. W. \V." in den HHittcrn 
des Yrns. f, Lclskde. v. N. Oesterr. III. 52-53. 

3s) Lichnowsky V. Urkundenbeilage Nr. 2 
31) Vergl. A. 4367a, 4663, 4645, 4391, 3\l72f, 4000. 
a8) Vergl. Hermann "Handb. d. Gesch. d. Herzogthums Kärnten", 

resp. dessen Karte; Dimitz .Gesch. Krains" I. 306-313. 
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vom Landesherrn in vielfarher Beziehung unabhängiger „Grund
herr" schaltete. Solcher autonomer "Herrschaften" gab 

. 1· h es 
geist 1r e und weltliche. Die ersteren unterschieden sich wie-
der in grössere Landcomplexe einzelner Kirchenfürsten und 
in klösterliche geringeren Umfanges, jenen theils unterae;rdnet 
theils von ihnen unabhängig. Unter den Kirchenfür:tcn rao-~ 
vor allen <ler Erzbischof von Salzburg mit seinen Suffragane~ 
den Bischöfen von Seckau, Gurk und Lavaut hervor dem sich 
dann die Bischöfe von Bamberg und Freising anreihen. 

Die Salzburger Erzbischöfe, von denen sell>st die öster
reichischen Herzoge Erbämter zu Lehen trugen, hatten vom 
7. Jahrhunderte an durch Schenkungen u. s. w. Güter er
worben, die im Enns-, Palten-, Liesing-, Murthal, am Pettauer
felcle, im Mürzthal, auf dem Leibnitzerfeldc, im Raabthale, an 
der Sulz und Lafnitz, an der Sulm und Sottla u. a. o. Jagen :1°), 
und deren Massenhaftigkeit durch die im Laufe der Zeit er
folgten Yerkäufe, Belehnungen und Austäusche kaum merklich 
verändert wurde. 

Neben Salzburg finden sich auch Bamberg und Frei
sing in Obersteier begütert, jenes hauptsächlich im Palten-, 
dieses im "\Yölzthale. Gurk's Güter lagen io Untersteier. Der 
gesammte Besitzstand der letztgenannten Hochstifte erreichte 
aber lange nicht die Hälfte dessen von Salzburg'"). 

Auch die Klostergüter sind nicht gering anzuschlagen. 
So konnte beispielsweise die Aebtissin Aleys zu Göss von den 
Besitzungen ihres Stiftes den Antheil an der Stadt Leoben 
sowie die Festen Pfannberg, Kaisersberg und „Luginsland «' 
dem Herzoge Ernst lehensweise überlassen 4 1), abgesehen von 
anderen Belehnungen. 

90
) Ihre Aufzählung bei Mucbar (II. 155 158) bis z. J. 1284 

fällt mehrere Seiten. 

• _
40

) Vergl.' Muchar .Gesch. v. Steierm." II. 158; Zahn .Die freis. 
Güter m d Ste1erm" im XI Hefte d. Mitth. d. histor. Vereines f. Steierm. 
und .Reiscbei:icbt "etc." in den Beitr z. K. steir. G. Qn. III. 43; Chmel 
• Gescb. K. Fnedr. I. 49ff.; Krones r Umrisse d. Gesch. Leb." 11111 184. 

41
) c. 1420 · A. 4816h. 
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An diese gnediaisten herren" geistlichen Standes reihten r, c 

sich die mächtigen einheimischen Adelsgeschechter der Cillier, 
Pettauer, Stubenberger und Liechtensteiner. Durch de1~ Besitz 
der erstgenannten entfiel allein fast ganz Untersteier der 
Landeshoheit des Herzogs~~). 

Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zu Ernst 
zurück. Die heftige Art der Bruder hätte zur Zeit der Ent
scheidung wegen der Vormundschaft leidenschaftliche Auftritte 
erwarten lassen. Nun war aber die Sache so verhältnissmässig 
glatt abgelaufen, dass man denn doch wieder guten Grund 
hatte der Zukunft etwas beruhigter entgegenzusehen. Aber , 
man täuschte sich trotzdem. 

Bei der bisher beliebten Verhandlungsweise, wobei die 
Herzoge Leopold unu Ernst mit einander verkehrten, als ob 
kein dritter ßruder Friedrich existirte, sowie bei dem Mangel 
präciser Auseinandersetzungen und Bestimmungen in_ B~tr:ff 
des Wiener-Neustädter Bezirkes, resp. dessen Zugehörigkeit 1 

"), 

und schliesslich bei uer noch in Aussicht stehenden Erbthei
lung der von Herzog Wilhelm hinterlassenen Realien, gab es 
der Reibungspunkte genug, an denen sich die bestehenden 
Gegensätze noch mehr schärfen konnten. 

Während Herzog Ernst noch in Wien sich den ersten 
Regierungsgeschäften hingab44

), langte gegen Ende des Jahres 
1406 ein bitteres Beschwerdeschreiben von seinem Bruder 
Friedrich ein 4 :'), und bald darauf begann es sich auch wegen 
der "Newnstatt" zu rühren. Leopold suchte in Bezug auf das 
letztere auszuweichen und bevollmächtigte seinen Vertreter 
Friedrich von W alsee über sämmtliche Streitpunkte zu "tei-

42) Ueber die Begrenzung der "Grafschaft C'.lli" _vergl. das Diplom 
Kaiser Karls IV. v. 30. Sept. 1372, Briinn, abschr1ftl. m A 3148 .. 

43) In dem Schiedsspruche v. 12. Sept. 1406 hatte es nur gehe!ssen : 
Dann von der Newnstat rnd Newnkirchen wegen, das haben wn· von 

;.edleicher sach wegen geschoben vntz auf das boftaiding zu W eyennachten 
schierst kunftig, es gee fur sieb oder nicht." Rauch III. 464. 

H) Lichnowsky 814 und 818 . 
H) Kurz I. 44 ff. 

MlttheU, det lii~t. Yert-ln~ f. 81elem1Ark, XXV, llcfc. lij77. 2 
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dingen", doch „ausgenommen um die Neustadt" .4'') Da aber 
Ernst in dieser Angelegenheit nicht nachgah, so recurrirtcn 
hehle an König Sigmund und an den Grafen Hermann II. von Cilli, 
jenen glänzenden Vertreter eines dem IIöhepunklc seiner Jlacht 
zueilemlen, aber aueh seinem Falle schon so nahen Il:rnse.:;';). 

Am 23. Felnuar 1407 erfolgte zu Wiener-Neustadt clcr 
Schiedsspruch: Bis zum nächsten Georgitag und rnn da nn 
zwei Jahre Rolle Leopold. die folgenllen Jnhre Ilerzog :Ernfit 
Neustadt und Neunkirchen besitzen; sodann hütte C!; bei clen 
alten Yerträgen, die hierüber existiren , zu verbleiben\') -
ein Urtheil dessen Tendenz, beiden Streitenden genug zu 
thun, umerkennbar ist. Moc!Jte es nun klug sein oder nicht, 
im Sinne einer Beschwichtigungspolitik Fristen zu bestimmen, 
der Ausgang schien den Grafen zu rechtfertigen. denn am 
2. Juni vollzog sich jener brüderliche Vergleich, der an Herz
lichkeit - wenigstens betreffs der Ausdrücke - - allerdings 
kaum etwas zu wünschen übrig lässt'''). Der Passus: alle 
ihre Händel Sachen unü K otdurft" austragen zu wollen, 

" ' ,,damit wir bei unseren Ehren untl Landen und Leuten be-
stehen und lileihen mögen". ist jedoch sehr bezeichnend fnr 
die wahren ~Iotive der Ycrtrngs:;d1lie::-sung und lässt wohl etwns 
mehr Besorg11iss als rein hrüderlichc Rücksicht durclu,chimmcrn. 
Auch sticht der kalte. 1iflichtmä~sige Ton lu•zü!dich ihrrs 
Mündels etwas sonderbar ah -.i ). 

46) Lichnowsky 833. 
11) 1. c. 843; Krones „Hermann lf. v. ( 'illi" im 21. Hefte der 

Mitth. d. bist. V. f. St 
4s) Kurz I. 7 4. 
O) Vgl. Kurz ii:i. Es ist nur merkwHrdig, wie nachliissig dir 

Vertragsausfertigung rnr sich ging. l>a, 0riginal-1' a pi er (A. -!Sll!l) 
zrigt wenig Sorgfalt in der Angwahl. Dir S1'11rift ist mchrfad1 corrigirt, 

resp. Anglassnngen (unwesentlicher Xatnr) eingesetzt. Es könnte, wenn 
nicht ein sehr unkenntlich anfgedriicktcs Siegel ~ich darauf bcf.inlk, 

eher für eine schlechte C'opie gf'ltPn. 
50) " • • • was ainen antrifft, daz das den an<icrn aurh so! angeen 

an geuer, ausgcnomen vnser lirbcn vetern her<"zog Alhrechts, gen ,trn 
sutlen wir allezeit tun als wir im wot phlirhti',( und gepunden sein"· 
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Wichtig für Steiermark ist, dass Herzog Ernst die 
Städte Leoben und Marburg zu Bürgen nimmt, die ihm im 
Falle des Yertragsbrnches den Gehorsam entziehen dürfen -
ein Beleg für die allmälig sich hebende politische Bedeutung 
der Städte, die gerade unter Ernst sich aus ihrer bisherigen 
Ranglosigkeit emporarbeiteten. 

Auch die Provinzialbezielmngen zwischen Oesterreich 
und Steiermark gestalteten sich von nun an etwas freundliche?·. 
Denn während es noch zu Ende des Jahres 1406 möglich 
war, dass die Wiener-Neustädter vor dem durchreisenden 
Herzog Ernst die Thore schlossen•, 1), verbün<leten sich jetzt 
(am 5. Juni zu Obdach) die steirische Ritterschaft und jene 
des Landes Oesterreich "gegen .Jedermann, der sie angreifen 
wurde, ausgenommen die Herzoge von Oesterreich" ,,.} Und 
dazu thn t es auch wahrhaftig not: inner- und ausserhalh des 
Landes herrschten l'nruhen. Wenn wir \'On Wegelagerern in 
Obersteier losen, die unter ihrem Führer Johann Sokol von 
Lamberg sogar ein Vorrücken des steirischen Aufgebotes 
unter II. Ernst notwendig machten ·,''), so fühlen wir uns so 
recht in die Blütezeit des Faustrechtes zurückversetzt, und 
können dem Regenten unsere Achtung nicht rnrsagen, der 
langsam aber stetig an der .Beseitigung so ungeordneter Z:u
stände arbeitete ··4

). 

Y orläufig war er darin wohl durch seine auswärtige 
Politik in etwas behin<lert. Während nämlich Herzog Leopold 
durch ungeschil'kte Führung der Vormundschaft Albrechts \'. 

5 1) Thom Ebendorffer de IIaselbach ,chronicon Austriacmn" (Pez, 
script. rer. Austr. II.) p. 829. 

'•2) Liclmowsky 900. 
5J) Ebentlorfer 830, Lichnowsky 932, 93G; s. Panier Stiftsannalen 

(illl Arch. f Gesd1. und Topogr. ,. Kärnten III) 22; Zeibig .Kloster

nenb. Chr - 239. 
51) Beweis dessen die Urtheilssprllche, die H. Ernst im Verein 

mit drm bereits erwähnten Grafen Ilermann v. Cilli fällte, in den Strei
tigkeiten einerseits zwi~chen Reinbrecht und Friedrich v. Wabee und 
Otto dem Pergauer (Notizenblatt d. k. A. d. W. I. 3l:ll-382), antler
"cits zwi,chcn llerzoi.: Leopold u . .lost llem Hofkircher ( Lichnow~ky 81:!U ). 

2* 
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sich in Oesterreich in eine schiefe Stellung brachte, näherte 
sieb Ernst immer mehr seinem Bruder Friedrich, welcher, 
trotzdem er bisher völlig ignorirt worden war, gerade auf den 
einseitigen Abmachungen seiner Brüder fussend, sich in Tirol 
festgesetzt hatte ;''). 

Nachdem Ernst bis über Mitte JulP ") noch in Wien 
verweilt hatte, reiste er nach Tirol, wo er mit F1 iedrich nach 
vorausgeschickten kleineren Gefälligkeiten:,·) am 12. August 
jene denkwürdige Vereinbarung schloss. welche die bereits 
bekannte vom 2. Juni nahezu aufhob, da hier schon der 
mögliche Fall eines feindseligen Auftretens gegen Leopold in 
Aussicht genommen wurde · 8) . 

Um sich aber von einem solchen Falle nicht überraschen 
zu lassen, beabsichtigte man lieber gleich nach Wien zu Her
zog Leopold zu reisen; 9

). In der Wirklichkeit ging aber nur 
Ernst allein, und er hatte auch seine GründP dafür denn , 
seine Stellung zu Leopold wurde immer zweifelhafter. 

Eine ~ote über ihre Streitigkeiten aus dieser Zeit"0) 

deckt die Schäden auf, welche auch tief genug gingen. Da 
handelte es sich nichl blos um lauter solche Kleinigkeiten wie 
etwa „ vrnb die sil,en zerbrochen k<'ipf, vmb das gulclein creutz, 
vmb die teutschen p{,cher . pett vmbheng rnd ander 
klaynot" - es sind auch wahre Principienfragen, die hier 
mitunter berührt werden. So gleich Leopolds zweiter Be-

••) 1407•% Bruneck urkundet er mit <ler vorausgeschickten Be
merkung: ,als wir yecz von ordnung wegen rnser prüder hie in <lern 
lande an der Etsch mit ,·oller gewaltsam verbliben." (Lichnowsky 912). 

• 6) Lichnowsk) 910. 
67) 1. c. 917, 918, 920. 

•~) n • • • hilfflich vnd geraten ze sein wider allmencklichen aus
genommen vnsern lieben bruder herczog Leupolten, gen den wir im auch 
geraten vnd hilffieich sein sullen, daz im (Friedrich) geleichs vnd bru
derleich wideruare" Kurz 78. 

69) Lichnowsky 923. 
60

) Brandis „ Tirol unter Friedrich." 269. 
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schwerdepunkt'11) . Trotz der Einsilbigkeit erkennen wir in 
dieser Klage dennoch eine Forderung der in der Praxis schon 
längst problematisch gewordenen Senioratsvorrechte. Leopold 
der Aelteste des Hauses. wnr aber bei der endgiltigen Ent
scheidung vom Jahre 1406 gewiss nicht zu kurz gekommen. 
Wir sehen ihn seitdem nicht nur in Oesterreich ob und 
unter der Enns als Vormund schalten und walten, er nimmt 
auch an der Regierung von Krain"'~), Tirol und den Vorlanden ' 3) 

thätigen Antheil. Was Wunder, wenn seine Ansprüche sich 
auch Uber Steiermark erstreckten, ein Lanrl, in welchem er 
ja früher in eigener Person geherrscht hatte. Nichts mochte 
ihm natürlicher erscheinen, als dass er das Recht habe, seine 
alten Landesnutzungen auch jetzt noch fortzubeziehen. In die
sem Sinne erliess er an den steirischen Landschreiber Befehle, 
gewisse - rein private - Ausgaben von den Einkünften des 
Landes zu bestreiten "4) . 

6 1) Item daz sich vnser herr bertzog Ernst in Steyr vnterwunden 
hat, vnd dem Jantschreiber vnd andern amptleuttcu embotten vnd ver
schriben, daz sy nichts ze schaffen haben." 

ot) .Herzog Ernst scheint mit seinem Bruder Leopold in den 
Jahren 1406 und 1407 gemeinschaftlich Krain mit Zugehör regiert zu 
haben, denn wir finden Regierungshandlungen beider in Bezug auf Krain 
urkundlich bezeugt." Dimitz I. 252. 

63) "Tirol und die Vorlande blieben von jetzt (d. i. 1406) an vor
züglich Friedrichs Obsorge überlassen. Doch mischten sich seine älteren 
Brüder noch öfters in deren Anliegen." Egger • Geschichte Tirols" I. 
457. Vgl Lichnowsky 838, 857 58, 861, 863, 875, 910, 917-18, 928, 
U. S, W, 

&4) Am 28. November 1407 schreibt Herzog Leopold an Ulrich 
Reicheneck Landschreiber in Steir: "Wir Jassen dich wissen , daz wir 
vnserm lieben getrewn C'asparn dem Sawrer vnserm rate vnser haus vnd 
vesten Gestnig in phlegweys ingegeben vnd empholhen vnd zu purkhut 
anderthalb hundert phunt phenig beschaiden haben iärlich zu raichen zu 
sampt den nüzzen vnd giilten, die zu derselbeu haus geh ,rent, als daz 
Caspar llan von vnsern wegen hat inngehabt, doch vngeulrlich. Dauon 
emphelhen wir dir ernstleich, claz du dem egenanten Sawrer dieselben 
anderthalb hundert phunt phenig von vnserm tail der nuzz, so 
d u von v n s er n w e gen in n im b s t, also ierlichen vnd all die weil 
er vnser phleger daselbs ist, als vorgeschriben stet, gebest vnd ausrieb-
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F.ine solche Gehahrnng war aber gegen die rorau~
gcgangenen Yereinbarnngen. Denn wenn man in der Theorie 
auch noch so hartnäckig an der österreichisclwn Gesammt
staatsidee festhalten will -- ,,dass die Auszeichnungen und 
Yerträge der österreichischen Herzoge (Leopold, Ernst und 
Friedrich) so wenig als die vorgehenden für wirkliche Thei
lungen und .Zerglieclerungen des österreichischen Staates :in
zusehen, sondern die Untheilbarkeit der österr. Provinzen 
kraft ihres Staatsrechtes jederzeit festgehalten worden sei"; 
wenn man, um diese Behauptung zu unterstüt½en, sich auf die 
Seefelder Br.lelmung vom 24. März 1421 beruft, wobei Her
zog Albrecht V. von Kaiser Sigmund .,,nicht nur allein mit 
Oesterreich. sondern auch mit allen übrigen Erblanden nament
lich und überhaupt belehnt wurde •;,,) - so ist das theoretisch 
ganz richtig, sofern man hiebei nur die allen erwähnten Y erträgen 
zwar innewohnende, aber nirgends zum klaren Durchbruche 
gelangte Idee der rntheilbarkeit in's Auge fasst. Man darf 
nämlkh nicht vergessen, dass keiner der besagten Theiluugs
verträge für „ ewige Zeiten" abgeschlossen, sondern stets ein 
ganz bestimmter Termin der Rechtskräftigkeit festgesetzt 
wurde. In dieser Beschränkung, in dieser mit Absicht bloss 
gelegenheitlichen Natur jener Documente liegt nach unserer 
::\Ieinung das Bekenntniss. dass man eigentlich von der gera
den Bahn der bisherigen Politik abweiche. dafür aber in der 
Zukunft wieder einlenket! wolle. Dass aber deshalb die für 
gewisse Perioden festgesetzten Theilungen keine wirklichen 
Theilungen gewesen sein sollen, dawider streitet der urkund
liche Wortlaut. Halten wir uns zum Beweis dessen nur an 
die Abmachung vom 1 2. September 1406 

Schon in dem, was bisher davon mitgetheilt wurde. liegt 
eine Bestimmtheit, die kaum missverstanden werden kann. 
Mit keinem Worte wird irgend eines \' orrechtes erwähnt, das 

tcst. ,v ann wenne d,11 daz getan hast, so sagen wir dich der ledig rnd 
wellen dir die an deiner raitung nach der quittbrief laut vnd sag, so du 
von im darum hast, stetigkleich legen vnd abziehen lassen." A. 432U. 

65) Schrötter V. Abhandlung vom österr. Staatsrechte, 168-169. 
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etwa der Senior 11ehst den ihm zuerkannten Befugnissen mit 
geniessen könne. Im Gegentheile, der § 22 schneidet allen 
derartigen Uesiderien den Weg ab, wenn er festsetzt, ,, dass 
der Herr, der nach Graz kömmt, denselben Sitz zu Graz und 
das Land Steiermark mit aller .Zugeliörung einnehmen und es 
mit aller Mannschaft und Lehenschaft und aller Gewalt, geist
licher und weltlicher. innehaben und verwesen soll bis auf 
den nächstkünftigen St. Jörgentag und darnach die nächsten 
vier ganzen Jahre nacheinander, so lange die Vormundschaft 
währt"" 6). Deutlicher kann man denn doch nicht sein ! Wenn 
mithin Herzog Ernst auf die Beschwerde seines Bruders ein · 
fach antwortete: ,,Das Land in Steyr ist Uns zugesprochen 
worden mit aller Gewalt und Zugehörnng, es dünkt Uns 
billig. dass Wir dabei bleihen" ,;,), so entsprach diess ganz 
dern wahren Sachverhalte. Bei der energischen Natur Ernst's 
cles Eisernen können wir uns leicht vorstellen. wie schwer es 
ihrn fiel . sich Eingriffe in seine ohnedies nicht sehr weit
gehenden Rechte gefallen zu lassen, un<l dass er deshalb auch 
an die ihm untergeordneten Behörden diesbezüglich hestimmte 
W ei1mngen erlassen habe, nur ihm allein zu gehorchen. Wie 
konnte er sich aber dessenungeachtct beruhigen. wenn Leo
pold in der nächsten Nähe der stöiermärkiscben Landeshaupt
stadt eine Festung - Gösting - besass, von der aus zu 
operiren so ansserordcntlich leicht war? ';~) 

Doch zunächst waren es andere Dinge, die Ernst nach 
Oesterreich zogen. Der zu Wien mit seinem Bruder ge-

66) Rauch III. 461. 
s;) Brandi, 1. c. 261. Dass bei dem Abschlusse Yon Rechts-

hamllnngcn zwi,chen Ocsterrekhern und Steiermärkern in dieser Zeit tlie 
Houorationsformeln „Vnd sol scy dauon richten vnd weren der landcs
hen in Oe,terrcirh o d H in Steyr oder wer an i r er stat gewaltig 
ist" (z B. 4291), oder: ,,Dauon in die I and esfürsten, ir lanml
manchalich oder wer i r e n gewalt hat, phannt antwurtten sullea" (vgl. 

A. 4299a) - kann ebenfalls als ein subsidiäres Beweismittel für den fac
tischen Bestand zweier Y0n einander gesonderter und von den Unter

thanen anerkannter Landesregieruugen gelten. 
s~) Siehe oben Note 64. 
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schlossene Yergleich \'Om 23. November •;••) war wohl 11ur 

mehr eine Art von Waffenstillstand. Denn der Revers, 
den Ernst am 8. December den österreichischen Ständen 
ausstellte,") zeigt ihn bereits im Vollbesitze der Macht. Er 
führt nun die Vormundschaft und er stellt nun die _Be
dingungen, unter denen er dieselbe wieder an Leopold ab
treten wolle. Die drei Stände in Oesterreich ob und unter 
der Enns· 1) hätten jetzt ihm die Vormundschaft über Herzog 
Albrecht übertragen, was er mit den hierüber gemachten 
Verschreibungen beweisen könne, und er habe dieselbe über
nommen trotz der damit Yerbundenen Mühe, nur damit nicht 
(im \Veigerungsfalle) Land und Leute zu Schaden kommen 
möchten. 7 ') Er wolle aber einen Tag einberufen·~) und diesem 
die Entscheidung vorbehalten. Wenn dieser urtheilen würde, 
dass Leopold die Vormundschaft wieder "rechtleich vnd 
pilleich" übernehmen solle, so werde er sie ihm „ willikleich 
vnd an alle widerred" abtreten. Beschliesse aber die Ver
sammlung, dass er (Ernst) Yormund sein solle: so gelobe uncl 
verspreche er, das ihm übertragene Amt anzunehmen und es 
so zu führen, dass keinerlei Unzufriedenheit sich erheben 
könnte und wenn die Zeit um sei , werde er auch gern , 
wieder zurücktreten. 

Trotz dieser sichern Sprache sucht sich aber Ernst 
doch auch allseitig zu decken. Schon früher' 4

) hatte er 
dem Salzburger Erzbischofe zugesichert., die von seinen Yor
fahren mit Salzburg eingegangenen Bündnisse zu halten.···) 

Jetzt (!). December) verbündet er sich auch mit dem 

69) Lichnowsky 955. 
10) Rauch llI. 468. 
11) "die drey parteyen die erwirdigen vnd ersamen die preläten 

vnd vnser lieben getrewen die lantberren vnd stete in Osterreich vnd ob 

der Enns." 
72) .lannd vnd läuten zu eren, nutz vud geuallen." 
73) Dazu wolle er berufen : "vnser fr e u n t vnd ancler die vnscrn" ! 

74) 1474, 11. Feb. Graz. 
7 ~) Lichnowsky 837. 
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Tkrzoge Heinrich von Baiern und lässt sich von diesem Hilfs
truppen versprechen.· 6) 

Aber auch im Lande selbst sucht er seinen Anhang zu 
bewahren. Da siud es namentlich die Städte Krems und Stein, 
deren Treue er sich zu versichern trachtet, uml an die sogar 
die Stände schreiben mussen, um ihnen den Hergang des 
Streites (natürlich im Sinne Ernsts) auseinanderzusetzen.·') 
Und Ernst fügt mit allem Eifer hiezu, sie möchten ja niemand 
anderem glauben als n u r den Landständen.' 8) Zwei Tage 
darnach fordert er sie schon auf, sich kriegsfertig zu hn lten/ r,) 
um ihm im Momente der Not beizustehen. Man sieht, wie 
ihm der Boden unter den Füssen brennt, und er eine 
Entscheidung, sei es durch Kampf oder im Wege der Ver
handlung herbeisehnt. Auch für letzteres wird gesorgt; bis 
zum nächsten Lichtmesstage (2. Febr.) sollten die beiden 
Städte zwei oder drei ihrer Mitburger nach Wien senden, 
um dort einen Beschluss zn fassen. 8~) Eine ganz gleiche 
Aufforderung erging auch an die BUrger von Freistadt in 

Oberösterreich. ~ 1) 

So finden wir uns denn mitten in die Hochflut eines 
Bürgerkrieges versetzt. Immer drohender zieht sich das Un
wetter zusammen. Nicht nur die genannten Städte, auch die 
gesammte Ritterschaft fängt nun an sich lebhaft zu betheiligen. 
Die hervorragendsten Yertreter derselben schicken einen Ab
gesandten (Hermann den Schad) an die Städte Krems und 
Stein und suchen sie durch diesen von der Partei Ernsts ab
wendig zu machen. '') Aber auch dieser ruht nicht, er spricht 

76) Kurz I. 287. 
77) 1. c. 314. 
7R) J. C. 313. 
•') .. mit vokkc vncl allen andern sachen." l. c. 315. 
•~) "von des tag wegen, den wir von vnsers lieben (!) bruders 

hfmrng LeupoltR, der vormuntschaft vnd ander merkli!'her notturfft we
gen hie halten werden". l. c. 

e1) Archiv f. K. öst. G. Qn. XXXI. 298. 
R2) Kurz 315. 
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ihnen ".'lluL ein q) und bietet Entsatz an. wenn sie es für 
nötig hielten. Man beschränkte sich aber nicht hlos auf 
solchen leeren und thatenlosen Briefwrchsel, vielmehr wurde 
gleichzeitig <ler Bürgerkrieg in allen seinen Consequcnzen mit 
einer solchen gegenseitigen ErlJitterung durchgefochten, dass 
der zeitgenössische Chronist Eben<lorfer darüber ein über 
das andere mal in gerechtes Erstaunen geräth. ' 4

) 

Es liegt nicht in den Grenzen dieses Aufsatzes. die 
einzelnen \Vechselfälle jenes unseligen Kampfes näher zu 
betrachten, wir wollen uns bloss an das Resultat des
selben halten. 

Am 15. Jänner 1408s·') spricht Ernst den Städten 
Krems und Stein seinen Dank für deren geleistete Hilfe 
aus und benachrichtigt sie von dem Tags vorher zu Korneu
burg abgeschlossenen Frieden. "") Es war. wie man zu sagen 
pflegt. ein fauler Friede. der hier geeint worden. Kein Wort 
von dem, was eigentlich den Kampf erregt hatte, nichts als 
"brüderleich" und r liebleich ' und immer wieder .frcwntleich 
und brüderleich" ! - Doch sei es daran, man hatte wenigstens, 
was am allermeisten not that - Ruhe. 

~ 3) 16. Dccemb. 1407: nSo habe wir gcscbriebn vnd crnstleich 
cmpholcben N. dem Kelberscharder tlaz er mitsampt cw Yl>erbitze vud ain 

ordnung mache mit zirke, mit wacht mtl mit but wie das allcrnlitzlichbt 

bey. '' Kurz 316. 
8') Pez. U. 830 - 8ß3. 
ij5) Kurz ß23. 
•o) 1. c. ~89. Von dem Zustandekommen des Korneuburger Ver

trages und den dabei zu überwindenden Schwierigkeiten liefert der Kloster
neuburger Chronist die ansehaulid1ste Schilderung: nlu diesem jar zu dem 
Newen jar was herczog Lcopoldt, bischoff von l◄'rcysing, gratt· Johann 
von Maydtburg, Jani Sockboll LiechtPnstainer vnd ander ritterscbalft in 
Oesterreich zu Corneulrnrg woll 12 tag lang. llcrczog F.rnst, l\1eyssawer, 
Walseer, Buechhaimer, Pottenstorffer, Eberstorffer und alle andern landt
herren, brelaten, stött lagen zu Closterneuburg, rnd daydingten mit 
ein ander, bayclte thayl von wegen ihrer stöss vnd vormundtschafft des 
jungen herczogen Alhrechten halben, und ein jeder t h a i I bat s i c h 
mit volckh vnd ganczer macht gerechtnet vncl woltcn 

im er an einander." (Arch. f. K. ö. G. VII. 240.) 

27 

Ein kurzer gt>meinschaftlicher Aufenthalt in Wien 
beschloss die Trngödie. dann trennte man sich: Leopold nach 
Wiener-Neustadt, Ernst endlich wieder nach Steiermark. Am 
1 O. März finden wir ihn in Rottenmann, wo er die Rechte und 
Freiheiten des Stiftes Admont bestätigte,"') am nächsten Tage 
bereits in Graz. •~) 

Steiermark war glücklicherweise von der Bewegung in 
Ocsterreich nicht berührt worden, aber gar viel hatte es vor 
diesem Lande auch nicht voraus. Zwar waren es keine "Haupt
und Staatsactionen", die sich hier abwickelten - man könnte 
sie Nadelstiche nennen diese kleineren Fehden, - aber das 
Land litt ·doch darunter. Im Ober- und Unterlande wucherte 
genug derartiges Unwesen. Vergriff sich hier Otto Pergauer 
an Klosterg!ltcrn. "') so machten dort 11ie Gebrüder von 
Emmerberg das Land unsicher."") Beiderseits ist cler Herzog 
~enötigt . persönlich einzuschreiten. Nebenher laufen clie 
Fehden zwischen den Lichtensteincrn untereinander,'' 1) dem 
Lobmiuger und den Hcrbersteiuern, '11

) den Walseern und den 
Stubenbergern, :'") Andre dem Teufenbacher und der Propstei 
Gurk. ''4) 11. s. w. Kurz, für Unruhen jeder Art gab es 
Zündstoff genug. 

Dazu kam. dass schon wieder ernstliche Zwistigkeiten 
zwischen den herzoglichen Brüdern aufzutauchen drohten, und 
zwar llies111al auf steirischem Bollen. Das Schloss Gösting gab 
jetzt die Yeranlassung hiezu her. \Yir fanden bereits Gelegen
heit zu erwähnen. rlass sich Herzog Leopold im Besitze dieser 
wichtigen Feste befand. ·•··1 Er hatte dieselbe vom Bischof 

,;) l\fochar VII. l03. 
"') A. H41. 
"') s. Panler Stiftsannalen l. ('. ~
•0) Lich11m1 ~k.l' !)!)2. 
9') A. ~2RO. 
••) A. 4288. Kumar "Gesch. d. B 11. l•' . llerl.,en,tein ' 81 ff. 
93) A . . J 292, •I 31i•1. 
9~) A. 1 fl1\3a. 

•5) ~- oben Note 64. 
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Berchtold von Freising und dessen Vettern Leopol<I und 
Berchtold den Wehingern am J. April 1407 übernommen. '1'') 

Nun war zwischen den beiden Brüdern noch eine Schuld von 
nahezu 6000 fl. auszutragen. Da Leopold im Momente 
zahlungsunfähig war, so erbot er sich, seinem Bruder Ernst 
dafür die Feste "Gestnig" zu verpfänden/') Er befahl auch 
demgemäss seinem damaligen Pfleger Caspar dem Saurauer, 
das Schloss in diesem Sinne zu übergeben.%) Doch Tags 
darauf quittirt schon Ernst, dass Herzog Leopold an der 
Summe von -WOO fl. , die wld. Herzog Wilhelm und jener 
ihm schulden, um den ihn betreffenden Theil genug gethan 
habe. n '') Somit hatte er keinen realen Grund mehr auf der 
Pfandübergabe zu bestehen. Nichtsdest.oweniger timt er es 
dennoch, warum, liegt auf der flachen Hand. Nun entspann 
sich ein interessanter Briefwechsel. Leopold spart nicht gute 
vY orte, um seinen Pfleger standhaft zu erhalten , uml als 
dieser einmal zufällig abwesend ist, berichtet ihm dessen 
resolute Hausfrau, dass Herzog Ernst sich an sie gewendet 
habe. Dieser Bericht wird schnell an Leopold gesendet und 
der erklärt ihnen nun in einer längern Antwort den ganzen 

9&) Lichnowsky 865. Der Besitz desselben war ihm seht· wichtig. 

Vgl. die Aussage Caspar Saurauers v. 1411 : ,,Als der selb mein herr 

herczog Leupoltlt sälig dem benantten meinen genedigen herrn herczog. 
Ernsten etc. der gewaltsam des lannds ze Steir ab g e t ret ten (!) wer 

do hiett er sein hrief, klainod vnd ander hab , die er ze Grecz gehabt 
hiett, gen Gestnig in sein vest füren lassen vnd hiett daselbs Casparn 

Hann seinen phleger gehabt ... " (A 44 79a). 

97) 1. c. 988. Also gerade das Umgekehrte von dem, wie es Mu

char (VII. 100) darstellt. Vgl. auch die folgende Note. 

98) 1408, 1. Febr. Wien: "Wir lassen dich wissen, daz wir dem 
hochgebornen fürsten herczog Ernsten herczogen ze Oesterreich etc. 
vnserm lieben bruder vnser haus Gestnig fi1r ain sum gelts zu firphand 
haben verschrieben nach laut des briefs, den er von vns darumb hat 
Dauon emphelhen wir dir ernstlich, daz du demselben vnserm bruder 

oder dem er das emphilhet mit nemselben haus gelobest gehorsam zu 
sein nach begreiffung des vorgenanten briefs angeuerde." - A. 4337 · 

99) Lichnowsky 990. 
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Sndwerhalt. irr) Yon dieser Antwort machen wir besonders 
auf einen Punkt aufmerksam, nämlich dass die Herzoge schon 
um diese Zeit die sogenannte Pfaffensteuer eingehoben 
hatten 101) - ein Umstand, weswegen bekanntlich Ernst 
später (J 423) mit dem Kirchenbanne belegt wurde. Der 
Streit um Gösting gedieh endlich so weit, dass die Brüder 
an K. Sigmund appellirten, 1·

1 ·i) der ihnen auch einen Tag be
stimmte. 10 ) De:,sen Schiedsspruch ist zwar nicht bekannt, doch 
dürfte er zu Leopolds Gunsten ausgefallen sein, da clieser 
bis zu seineru Tode im Besitz der Festung blieb. 

Leopolds oberwälmter Brief104) enthält einige Stellen, 
die im Zusammenhalte mit dem bisher Erzählten etwas dunkel 
und unverständlich zu sein scheinen. Wie kann Leopold sagen, es 
hätte ihm rechtmässigcr Weise von der in Steiermark einge
hobenen Pfaffensteuer ein Antheil gebührt? Wie kann er von 

1°'') 1408?•/, Wien: .. Lieber gctrcwer N. Sawrer. Als du vns ye
znnd enpote11 hast, wie dir dein hausfraw geschriben hab, das vnser prn
der herczog Ernst Gestnikg an sy hab geuordert etc. das haben wir 
wol nernomen. Lassen wir dich wissP.n, das vnser ret, ee <ler tag vmb 
Gestnikg komen was, von rnsern wegen mit dem egenanten vnserm pru
der geret vnd meldnng getan haben von des gelts wegen, so er vns ist 
schuldig vnd enphor genomPn hat, vnd sunderleich an Y n s er m t a i l 
der pfaffenstewer, so er yeczund in Steyr ingenomen hat 
das er sich von demselben vnserm tail der egenanten geltschuld pezahlte. 
Vnd darauf verviengen wir vns baiderseit ains tags, der zu vnser amt
leut komen vnd raitung tun solten; vnd was ainer dem andern phlichtig 
wer oder emphor genomen hiet, der solt des tlen andern ausrichten. 
Des sein wir rnser ambtlewt nicht sawmig gewesen vnd warten noch 
bnet darauf. Da Y0n ist vnser maynung, das ir im des hawses nicht ab
trettest noch in antwurtten haissesst, wan im vnser ret von vnsern we
gen ze gleicher weisse auch darauf habent verschrieben." - A 4354a. 

1" 1J Vgl. diesbcziigl. auch tlen Schiedsspruch K. Sigmds. v. 13/"1409. 
- Kurz I. 299. (. von des gelts wegen, das man in dem lannd Oster
reich auf prelet, phaffen, stet, land, lewt vml J utlen angeshlagen, damit 
man ncrnlieh die geuangen vo11 Merberen solt geledigt haben"). 

102) 14-0c:, t•/11 Wien (A. 4 :lü2., 

" ' 1) • tlen achceden tag nach der hl. Dreyr kunig tag schirist 
kunftig. '' (A. 4362). 

10,) S. Note 11,0. 
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„unseren" Arntleuten spredwn da wir do!'h wisse11. 1lass in 
ßezug auf Steiermark keine Rcgierungsgemeinsthaft hcstanu, 
dass sich Ernst schon früher gegen eine sok.he verwahrt 
hatte? Um dies zu rnrsteheu, müssen wir aut <lie gleich
zeitigen \' orgängc in Oe s t erreich einen Blick werfen. 

Daselbst hatten sich in der Zwischenzeit einige wichtige 
Mo111ente abgespielt. Der Korneuburger \'ertrag vom 
14. Jänner 1408 hatte bekanntlich die eigentlichen Streit
fragen ganz unentschieden gelassen. Er war gewissermassen 
nur ein Stauungsmittcl gewesen. ohne eine intensive Y crein
barung zu erzielen. Das entsetzliche Ende Frie1lrichs von 
Walsee, des Hofmeisters Herzog Ernst!>, 103) musRte auch noch 
dazu kommen, um die kaum gestillten Leidenschaften aufs 
neue wach zu rufen. Die darauf folgenden Wiener Wirren 111

) 

übergeben wir und wollen nur noch anmerken, dass am 
26. April 1408 sich auch Leopold bereit erklärte. 
betreffs der Yormundsthaft sirh einem S!'hiedsgerichte zu 
unterwerfen. 10 •) 

Der "hindergangbrief" t>m1grr Landherren 10
~) ,·om 

27. April bereitet schon auf das Kommen1le vor, indem die
selben sich im voraus unterwerfen. was die llerzoge Ern~t 
und Leopold wegen Besetzung der lloftaiding und Ilofschrannc 
zu Oesterreich verfügen werden. Am :Ll. ~Iai fand das 
Schiedsgericht, bestehend aus je 10 V crtretem der llerren, 
Ritter und Knechte statt, doch ist uns der Spnitlibricf nicht 
mehr erhalten, und wir können dessen Beschlusse nur mehr 
aus den Reversen Leopolds un<l. Ern8ts, heitle vom :l Juni. 
nehmen. 1 u!'J Uen I lauptpnnct derscluen - bedeutsam für 
Steiermark - bildet die gegcn„citige Erklärung, die \"or
mundschaft von nun an 11emeinschaftliclt führen zu wollen. 

0 

1°5) Ebendorf er 833 ; Zcibig r Klost!'1 ncuh. Chr." 239. 
14 •) Ebenuorfer 8:3-1 ; Zcibig 1. c. 
107) Kurz 99. 
111'1) Rauch III. 470. 
'"") Kurz I. 100; Ranch III. .J73 ; v~l. Beitr. z. Kt\e. strmk. 0. 

Quell. lll. 9G Nr. 29. 
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l T111l während l\S L1iopolcl seinem Bruder noch freistrllt. zu 
diesem Zweck<' seine HeEiclenz mit ihm in Wien nun aufzu
sthlagen. erklärt dieser scho11 ganz hestimmt, er werde dies 
auch thun 11 ) Wie sie aber die Lasten miteinander theilcn 
wollen. so auch die Rechte. Somit müssen auch die zur 
Führung der Yormnndschaft bestilllmten Einkünfte getheilt 
werden. und der Hubmeister von Oesterreich kat ihnen beiden 
Rechnung zu legen. Aber nicht nm die rmlagen von Niedrr
mHI Ober - Oesterreich. sondem auch ilie von allen andern 
Liindern, mithin auch ,·on Steiermark, milssen getheilt 
werden. 111) Wenn so die Theilung der landesboheitlichen 
Hechte conset1uenter \\. eise in a 11 e n Beziehungen durch
geführt. worden wäre. so lüitte das natUl'iich das ganze bis
herige System mit einei11 Bchlage geändert. Da machte sich 
jedoch abermals das Princip 1ler Son<lerrerwaltung gelten<l. 
J cdes Erblallll bildet für sich einen eigenen Yerwaltungs
Organi~mus. 11 ·') Und damit darüber ja kein Zweifel auf
kommen könne, beruft man sich ausdrü!'klich auf die früheren 
\' erträge. 111) Somit sind unter den "unsern" Amtleuten eigent
li!'h nur die von OesterrPich zu verstehen, weil n u r hier 
völlige RegirrungRgemeim,chaft heRtand. 111) Aehnlirh wie bei 

111') So wcllrn wir fnrhas ~tetiklrich vncl wesrnleich ze Wirnn 
b!'i im mit vnserm hof sein vntl wonen vnd vns also gt>n im halten, claz 
rr vns Z!' danken hat." Raudi n 1. 

11 ') .. Denn , 111b all amler ni"1tz1 giilt vnd ,i'!J, in welhem weg die 
an ms ainen oder vns haid gcnallcnt ,nd vns baitlcn sunrlerlich in 
Ocstcrreirh zng<'hÖrrnt. vnd darzn all ni,tz, gi1lt in allen vnsrrn 
1 an u e n, die wir yet1. innhahen oder gewinnen, sullen ,·nu wellen wir 
grleich mit einander tailen getreulich rncl angeuerde. ·• 1. c. 

1 •) . A11sgen111nrn nnh allr dir vrll in vosern rgenanten lannucn 
dr,s!'lhrn 1n,rr, \!'ttrrlirhrn Pribs, die mag rnscr yrtwrdcr in ,ri n 
v r r w <' s II n 11 , r 1 1, Pr ntlrr srin amhtlr11tt inncmcn • l. c. 17~,. 

111) ., ,\nch sol disr 1nsrr hri,dPrliche ainnng vnd nnlnung vns 
h11ilic11 an allPn 1len briefen, tlie wir rnrmalen an einan,ler gegeben ha
ben rn<l auch des rnn Cyly n11ssprurh kai,wn srha,lrn hringrn in clhai-
ncm wpg rngrnerlirh." 1 i:. 47G. 

114) .• Yntl darnnf snllrnt ,ns vnsrr amptlentt tlersP)brn ,nser 
l:uulP 111\Prs 1rttt'l'lid1!'11 Prih, 1l:w1it grlohr•n l(<•lior,am 111<1 /!f'WCrtig ze 
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dem Yertragc von genau vor einem Jahre nimmt auch jetzt 
wic<ler Herzo~ Ernst einige steirische Städte zu Bürgen. 
Diesmal sin<l es Graz. Leoben. Judenburg und Marburg. 

So hatte denn Herzog Ernst, bisher nur Herr von Steier
mark, contractmässig einen Machtzuwachs erfahren, der in 
Bezug auf jenes Land nicht ohne Einfluss bleiben konnte. 
Zunächst versprachen es aber keine guten Früchte zu werden, 
die daraus erwuchsen. Der Compctenzstreit zwi~chen den nie
derösterreichischen "lantherren" einerseits un<l den „rittem 
vnd knechten" anderseits über die Zulassung <ler letzteren 
zur Hofschranne, c:er anfangs eine rein juridische Färbung 
hatte, artete bald in Folge der einander entgegenlaufenden Ur
theile Ernsts 1 P) und Leopolds 11 '') in ein ungezügeltes Partei
treiben aus 11 ·). 

Dazu kam noch der durc,h eine Unvorsichtigkeit Leo
polds hervorgerufene Volksauflauf in Wien 11 'J und auf ein-

sein geleich ainem als dem andern." 1. c. 47 5. Dies scheint das gerade 
Gegentheil von obiger Behauptung auszusprechen. Dieser scheinbare 
Widerspruch klärt ~ich jedoch sofort, wenn man hiemit das rnrher m 

Note 112 nnd 113 Mitgetheilte vergleicht Wenn man nicht annehmen 

will, dass in einer wohlilberdachten und lange heratenl'n Be~chlussfassuni: 
ein Satz derselben einen benachbarten andern vollends zunichte machen 
solle, so muss hier das „ vnser" in dem durch obige Bestimmungen be

schränkten Sinne genommen werden 
1 16) Rauch 477. 
1 16) 1. c. 479. 
11 7) • Fuit magna controversia intPr clientes, milites et barones in 

Austria." Kleine Chronik v. Oesterreich im Arch. f. K. ö. G. u. Qn. IX. 
365. Vgl. die Annales Mellicenses bei Pertz IX. 515. !)er Klosterneu

burger Chronist beklagt sich sehr dari\ber: "Da was jammer vnd not. 
in dPn landt, es raubt ein thayl den anclPrn vnd jedes thay'. het g-est ge
laden zu in, die fuerten gross guet aus dem landt." (Arch. f. K. ö. G. 
VII. 239). 

118) Ebendorfer 835. Fur die Art uncl Weise wie Ernst selbst 
in so kritischen MomPntl'n sich Anhänger zu erwerben sucht<', ist folgen
des Circulandum sehr bezeichnend. 1408, Snntag nach Jacobi (= 29. 
Juli, bei Lichnowsky 27. Juli) Graz. Ilzg. Ernst schreibt dem Bürger
meister, Richter u. Rat von \Vien: ,ErLern, weisen vnd liebsten getrewen. 
Alsjr vns yeczund geschriben habt, wie die bendel, die an dem Vorlauff, dem 
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mal erlebte Oesterreich das gleiche Schauspiel wie im Vor
jahre, nur wo möglich noch ärger.11 n) 

Wenn auch Ernsts Politik in diesen Zeiten der Not 
zum Theile eine herzlose genannt werden muss - und ist 
es die Leopolds nicht auch? 1 ~0

) - Steiermark trug, während 
Oesterreich blutete, für sieb doch einen Vortheil davon. Es 
ist dies der Vertrag, den Herzog Ernst wahrscl1einlich durch 
Vermittlung des Cillier Grafen Hermann II. mit dem Könige 
von Ungarn am 2. September 1408 schloss•! 1). Die Bezie-

Rampelstorffer rnd dem Roggen, den got gnad, von anruffung wegen der 
ganczen gemain, beschehen sein von merkleicher notdurfft wegen. Empfehlen 
wir ew vnd begern ernstleich, claz ir vns ewrselbs verschribne antwurt 
vnuerczogenleich wissen lazzet, mit wen die egenanten fromen leut solhe 
swere strafe verschuldet haben, rnd ob das mit ewren wissen vnd willen 
Se) zugegangen , nd ob ir daran schuld haht oder nicht." \Ürig. im Wien. 
Stadtarf'h.) In der 1,deichen AngelPgenheit sind von Hzg. Emst noch 48 gleich 
datirte und gleichlautende Briefe an diellandwerkszechen in Wien ergangen. 
lJip ausfiihrlichstP Darlef(ung dieser wirren Verhältnisse und der wahren 
Stellung 11. Emsts hiezu, liefert der Klosterneuburger Chronist (J. c.). 

"'') 1%endorfer t,/l.'1 - 838. Besonders ausführlicch Kurz I OfJ-133. 

der f'Ur diese Kriegsperiode auch handschriftliche Quellen benlltzte. 
1211) Vgl. Kurz 112 u. 116. 
12 1) Liclmowsky. Anhang C. I. (. Wir Sigmund . . . haben wir 

vns mit allen l'llSern prelcten, lantheren vnd steten in Ungern vnd anJern 
vnsern landen zu dem egenanten vnsenn swager vnJ ohem vncl allen 
seinen preleten, herren, rittern, knechten vnd steten in Steir vnd andern 
seinen landen vnd lewten ainer solchen frewntschaft vnd pnntnisse ver
phlicht 1nd vernangen ... .. ). Dieser so wichtige Vertrag wird 
von Mnchar gar nicht einmal erwähnt. - Es clllrfte keine 
leere Vermutung sein, wenn man das Verdienst dieser Vertragsschlies
sung Yorzugsweise auf Rechnung des Cillieq.rrafen Hermann II. setzt. 
,vir hatten seiner Mittierrolle zwischen Sigmund und Ernst bereits oben 
gedacht (,. Seite lb/. L('uer das nah('zll intime Verhältniss des Grafen 
zmn Ungarkönigc ,gl. ,or allem Kron es: , Hermann II." in d. :\Iitthei
lungen lle, hist. Vereins für St. XXI. S. 121 l 2ß. Wenn es nun gc
stattrt wiirr, d!'n bei Gelel(enheit der Friedenskiindigung erwähnten • sacz, 
d e n der s e 1 b ,. o n Ci 1 i zwischen sein , nd vnser vnd vnser baider lan
den Ungem l'lld Stcir hat ge 111 acht" (s, unten Note :WO) - mit dem 
in Rede stehenden Vertrage zu identificiren, so wäre Jamit obige Ver
mutung sur Gewissheit erhoben. 

3 
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hungen mit Pngarn waren von jeher nicht hesonders freund
lich gewesen 1 !~) und gelang es einmal. dies YE>rhältniss in 
etwas zn einem milderen umzugestalten. so konnte man diE>s 
immerhin als eine schätzenswerte Errungern,chaft betrachten. 
Es wircl nun nicht bloss. wie dies hei solchen Bündnissen 
gewöhnlich der Fall ist, gegenseitige Hilfeleistung für rlen 
Augenblick der Not ausbedungen, es findet ,ielmehr eine 
von Grnn<l aus regulirenrle Abmachung ~tatt. Alle jene heiklrn 
Fragen, die zwischen zwei sich ungünstig gestimmten Land
Hchaften beständige \' eranlas<;ung zu Reibercien hicten, finden 
hier eine hefriedigcnrle Lösun~. und dies Alles in einer so 
präcisen Formulirnng, wie man es nie hesser sich hätte 
wünschen können. 1 ! ,:) 

122) Vgl. Karajan in <len Sitzungsher. 42. Band S. 190 ff. 
123) ,,Auch sullen mser baidertail lan<l rn<l Jewt in Gngcro 1·nd 

Steyr vnd an<ler rnser land nu förbazzer freundlekh , nd frie1lleich ge

geneinander steen beleihen, also 1las prelaten , herren, ritter, knechte, 
kauffiewt vnd ancler lewt wie die genant sein in baidertail land mit irr 
arbait, kaufmannsehaft vn<l sm,t na!'h irer notdurft hin rnll her in gutem 
fried 1nd schirm gereiten, gehandeln vml wol gearbeiten mugen, als da~ 
in guter gewohnhait 1·on alter herkomen ist. Auch ,ullen , nser baider
tail lnnd mit iren gemrrkrn gegenl'inand<'r qern, brlcibcn vnd sich grin 
ainander friedleich halten , als rnn alter mi( guter gewonhait herkomen 

ist, angeuerdP. Wir wellen auch vehtiklaich wern vnderstehen vnd nicht 
gestaten 1ngeuerlich, das yemand aus Vugern noch andern rn,ern landen 
gen Steyr vnd ander derselhen vnsers oheims ,ml s,rngers landen furbaz
zer mer dhainerlay angriff vnd scheden tu in dhainen weg. Rette aber 
yemand der vnsern in Ungern vnd andern vnsern landen gen Steyr vnd amler 
desselben vnsers oheims vnd swagers landen zcspreC'hen oder zeclagen, der 
oder die sullen das tun mit dem rechten an den Rteten da es billich h,t. 
\Volt aber yemand vnsern egenanten ohem rnd swagcr in seinen obge
nanten landen nicht gehorsam sein, die solich angriff in vnsere egenan
ten lamle teten, die sol er funlerlich darzu halten rnd noten, das sie ge
horsam vncl gerecht werden. 'iY aer aber dem egenanten I nserm ohem vnd 
swager das zu swer rnd das er das nicht getun mochte, so snl er vns 

clarumb mauen vnd wir sullen dann noC'h <ler manunge vnverczogenleich 
selber ze im kumen oder aber im rnser volk vncl hilff mit macht zu· 
schicken, darnach vnd dann die sache an ir selber ist ungeuerlieh, das 
er solich vngehorsam gerecht vnd gehorsam mnche. Weih auch die 
wcren, die vns in vnsern egenanten landen nicht gehorsam sein wolten, 
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Freilich, die Kosten dieses Yertrages musste Oester
reich tragen. Aber auch hier wendete es sich allmälig zum 
Besseren. Der kluge Entschluss der Stände, durch ein aus 
ihrer Mitte gewähltes Schiedsgericht eine Yereinbarung zu 
vernlitteln n 1). oder. wenn dies resultatlos bliebe, an König 
Sigmund zu appelliren, brach der Bewegung die Spitze. Eine 
weitere gute Folge war, dass sich jetzt auch Leopold mit 
König Sigmund zu verständigen suchte 1 i ~). Und wenn Ernst 
auch darnach den Kampf noch fortzuführen bereit war und 
deshalb am 27. September mit Herzog Heinrich von Baiern 
ein gegen Leopold gerichtetes Bündniss abschloss n,;) - die 
allgemeine Stimmung entschied bereits für den Frieden. Wohl 
oder übel mussten die Brüder derselben m) Rechnung tragen, 
urnl der Ennsn· \'ertrag vom 'i. October war gewisserrnassen 
nur einr ·wiederholung der schon längst öffentlich ausgespro
chenen allge111einen Wünsche, sandionirt durch den Ausspruch 
der Herzoge 12k1. 

Ein Schiedsgericht unter Sigmund als Obmann sollte 
den AmiglE>ich herbeiführen, utHl clamit der König tli<",<>S 
Ehrenamt auch annehme, wollen ihn beide Herzoge tlureh 

vnd an vnsern willen vnd wissen angriff vnd scheden daraus in vnsers 
egenanten ohemx vnd swegers land teten vnd dem rechten nicht gehor
sam sein wolten, vntl auch alle die, die solid1 lewte darauf enthielden, diP
selben solen wil' alle vnuerczoglcich anuallen vncl Si" darumb an lieb vnd 
gut swerlich pes~ern, ,ud snllen auch darzn genczli!'h aus denselben vn
sern landen verczalt vnd ausgeslagen sein, vnd wir weiten in darum 
kein beliben noch wesen fnrbazztff 111ei las~cn vntl dhain gnnd daran 
nicht tun an vnsers egenanten ohcms vnd swagers wissen vnd willen. 
Doch ist rnser !'genanter ohem rnd swager nicht gepunden ze heltl'en 
wider die Turkcn. ·• Der am lfi. l<'ebr. l lO!J \Kurz :!91) erfolgte lleitritt 
Ilz!.(. Ernsts nebst einigen ,tcir. Edlen zum ungarischen Drachenortlen 
,ir·hPrle noch mehr <lie Dauerhaftigkeit t!iesrr wertvollen Einignn!:(. 

12 •) Kurz ll!J 

125) 2°10 1108. Kurz 120. 
12 • ) Rauch III. 481. 
127) Vgl. Lichnowsk) 1017. 
12•) Rauch III. 48T,. 

J* 
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ihre Gesandten „ vnuertzogenleich vnd fleizzig" darum er
suchen. 

Durch diese Erklärung fiel nun jeder Grund zur Fort
setzung von F'eindseligkeiten weg, und Ernst begab sich auch 
wieder nach Graz, · wo er am Neujahrstage von 1409 eine 
wichtige Yerfugung bezüglich der Grazer Münze erliess 1 i 9). 

Dann reiste er nach Ungarn, wo er sich durch den Beitritt 
zum Drachenorden der günstigen Stimmung König Sigmunds 
zu versichern suchte 130), der endlich am 13. März zu Ofen 
den entscheidenden Ausspruch that 131). Er berief sich jedoch 
ausdrücklich auf das bereits frül1er durch den \'ertrag vom 
7. October festgesetzte Schiedsgericht von 16 \' ertretern der 
österreichischen Stände und auf die von diesen gemachten 
Beschlüsse ; er seinerseits wolle nur über Punkte entscheiden, 
worüber diene nicht einig geworden waren. Die Abhaltung 
jenes Schiedsgerichtes war in dem erwälrnten Vertrage (vom 
7. October) innerhalb des Zeitraumes his zum künftigen 
Georgitag festgesetzt. Da aber dessen Spruchsurkuude nicht 
mehr zu finden ist, so ist auch der Tag des factischen Zu
sammentrittes desselben unbekannt. Ebenso ergibt sich aus 
dem Urtheile Sigmunds nur das negative Resultat, worüher die 
16 n ich t einig geworden waren. 

Und da ist es denn eine ganz stattliche Anzahl von 
Punkten. Der wichtigste derselben war jedenfalls die Bestäti
gung der Mitvormundschaft Herzog Ernsts. Vortheilhafter für 
diesen war nur, dass jetzt dieses bereits de facto bestehende 
Yerhältniss viel klarer und bestimmter dargelegt wurde, als 
es am 2. Juni v. J. geschehen war. Auch wurde jetzt, was 
damals ganz unberücksichtigt geblieben war, eine nochmalige 

129) Lichnowsky 1063. 
130

) Hormayr's Taschenbuch für vaterländ. Gesch. Jahrgang 1836, 
S. 311; eine lichtvolle Motivirung hiefür bietet Luschin's Aufsatz: ,,Halbe 
Turnose der Stadt Thann im Elsass„ im IV. Bande der 1011 Karabacek 
redigirten "numismatischen Zeitschrift". 

111) l{urz 295. 
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und zwar zweiseitige Huldigung der Stände znr Bedingung 
gemacht. 

Eine gewiss nicht erwünschte Illustration zur jüngsten 
Yergangenheit bildet die Bestimmung Sigmunds, man solle 
<loch nachsehen, wo denn eigentlich die Steuergelder hingekom-
1nen seien 132). Uns ist dies zum Theile wohl bekannt, dass 
es nämlich die Herzoge selbst waren, die ganz willkürlich 
damit ihre gegenseitigen Privatforderungen ausgeglichen hatten, 
statt sie dem bestimmten Zwecke zuzuführen i 3:i). Mochte es 
sich nun aber damit wie immer verhalten, die in Aussicht ge
stellte genaue Yerrechnung versprach auch hier so manches 
wieder gut zu machen: und wenn nur alle Punkte ihrer Inten
tion gcmäss ausgeführt wurden, so war nicht zu zweüeln, 
dass man rasch sich wieder erholen werde können. - Auch 
die Eventualbcstimmung, dass jeder der beiden Vormünder 
da::; Recht habe, dasjeuige allein durchzuführen, was der andere 
in saumseliger Weise unterliesse 13 1). bot eine Garantie mehr 
für eine gesicherte Zukunft. 

Die nun folgenden zwei Jahre zeigten auch iu der That 
einen völlig friedlichen Charakter, Es war eine Epoche, in 
welcher endlich die Wirkungen der geschilderten Ereignisse 
zu Tage treten konnten. Nun ist es erst möglich, eine klare 
Ueberschau zu halten, um aus dem Gegenüberstellen des Er
reichten mit dem ehemals Dagewesenen eine richtige Vorstel
lung von der politischen Sachlage in der Steiermark zu ge
winnen. Steiermark wurde zwar, wie bereits bemerkt, nie son
derlich in das Getriebe des Vormundschaftsstreites mit hinein
verflochten ; doch ist wieder anderseits nicht zu verkennei1, dass 
:-ich in Folge der let,::tgc:;childerten Vorgänge die Physiognomie 

132) Kurz 299. 
m) S. oben Note 100. 
134 ) ,, vnd welcher rncler tlen benanten baiden rnsern swegern mit 

solher awssrichtung der eegenanten vormundschafft sawmig ww·d, in wel
hen sacl1rn das wer, so sol dennoch der antler derselben sach gantzen 
vnd vollen gewalt haben 1twsszerirhten vnd ze enden. clamit lannt vnd 
lewt nicht gesawmbt werden." 
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dieses LandPs wesentlich geiin<lert hatt('. Denn noch his znm 
Kremser Yertrage vom 2. Juni 1408 stand 8teiermark unter 
den inneröstcrreichischen Erbländern in einer ausge)lrägten 
Selbstständigkeit da. Es war ein Landesherr da, der im Herzen 
cles Landes residirte und. wenn auch noch nicht durch einen 
förmlich ausgesprochenen riuldigungsart an dasselbe gekettet, 
dennnoch cifen,Uchtig auf die Wahrung seiner Autonomie 
be<lacht war. IIPrzog Ernst war wohl auch :\litregent von 
anderen Ländern. doch sein Haupt- und Stammland war Steier
mark. Xun kann wie alles so auch dieses Yerhültniss von 
zwei Seiten hetrachtet werden. je nachdem man clahl'i ent
weder vom Herzoge oder vom Lande zuerst ausgeht. Das 
letztere war in staatsrechtlicher Beziehung jcdenfalb hesscr 
gestellt. wenn es so hätte fortbleiben können. wie es his zum 
ob bezeichneten Momente stand. Oh aher hicbei auch der Her
zog gewann, ist eine andere Frage. 

Ernst, jener krafüolle Yertreter der nlthahshurgischcn 
II ausinteresscn, sollte sich mit der Regentsl'haft eines so 
kleinen Landes allein hegnüg('Il '? Und dns in einer Zeit. wo 
dns historische Hecht seiner Brüder durch gar keine Tradition 
beRscr verbrieft war als sein eigenes? Dnrin lag ein Wider
sprnch, Ull(l hei der Lösung desselben musste Ein Tbcil ver
lieren: der Herzog oder das Land Wir keimen bereits den 
Ausgang: eben Ernst hnt sein Ziel erreicht; ,·om 2. Juni 
1408 an schlug er seine Residenz in "'ien auf. Er hlieh zwar 
immer noch alleiniger Herr \'Oll Steiermark. doch hcschränktc 
sich jetzt seine Hoheit nicht mehr auf dieses Lan,l allein 
er musste nun auch für andere ::-orgcn. Freilich musste er 
dies auch friiher schon. nber es ist doch ein l -nterschied, ob 
der Schwerpunkt einer Thätigkeit da oder dort liegt. Die 
natürlichen Consequenzen daYon konnten nicht ausbleiben; 
denn dass dadurch die Admini~tration des Landes einen nach
haltigen Umschwung erlitt. braucht wohl nicht erst des brei
teren ausgeführt zu werden. es ist nur die notwendige Folge 
sles Residenzwechsels. Wir f:ind zwar nicht so glücklich. uns 
im Be:;itze kanzleimässiger Aufschrcibungen zu sehen, wie 
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etwa allgemeiner Verordnungen, Amts-Instrnctionen u. s. w. 
aus jener Zeit, die uns so klar, als wir c::; nur wünschen, die 
damaligen Yerhältnisse vergegenwärtigen könnten 13 .;) • man 
braucht aber nur Yerschiedene Thatsachen zusanunenzuhalten. 
und die hieraus flieh ergebenden Consequenzen können un
möglich entgehen. So wissen wir z.B., dass bei den dirnrsen Yor
lllUJHlschaftsverträgen gewisse Y erabredungen bezüglich der 
Landeseinkünfte getroffen worden waren. W cnn nun Herzog 
Leopold in der Mitte des Jahre:, 1410 1 rn) dem \Yilbelm 
Perneker seinen Antheil an dem Ilubamte zu Graz für 3000 fl. 
verpfänden konnte, so ist ja sein Hereingreifen in das Steuer
wesen ucs Landes zur Evidenz gebracht, und dass sich dessen 
Steiermark nicht hcso)J(lcrs erfreueu konnte. ist auch selbst
vcrständlidt. l'nd dies dürfte die zweite Wunde sein, die 
uuser Land ans dem vergangenen Bürgerkriege. ohne sich 
daran hethciligt zu haben, trotzdem <larontrug. 

Ein drittes Moment für unsere Betrachtung wäre die 
grösscre oder geringere Wärme, mit der sich llerzog Ernst 
von nun an für unser Land intcressirte, resp. dessen Regent
schaft führte. Yiele Aemter, viele Sorgen, sagt das Sprichwort. 
So musste es auch hier sein. Unmöglich konnte jetzt Ernst, 
wozu er wohl früher verpflichtet gewesen wäre. sein ganzes 
Augenmerk auf <lie Betlü,fnisse seines eigentlichen Haupt
landes concentriren. Sein Interesse war und blieb jetzt getheilt. 
So ist es doch wenigstens der Mühe wert. in Erfahrung zu 
bringen, inwieweit sich dasselbe auch auf Steiermark erstreckt 
habe. Zu <lern Entle wäre es freilich auch hier sehr zu wün
schen. wenn wir rine so ziemlich rnllständigr Sammlung der 
auf Ernst bezüglichen rrkunden aus dieser Periode besässcn. 

1 n, Tla, im Wiener Staat~arrhiv hinterliegende Copialbuch aus 

1ler Kanzlei Herzog Ernsts ('.\r. 13 bei Böhm "die Handschriften des k. 
k. H. II. u. St. A.) konnte ich nicht einsehen. UC"her die Form der iimtli
chcn Beziehung<'n finden wir wohl auch anderorts beachtenswerte Andeu
tungen (vgl. z. R. untm ); otrn 17fi. 200, 211.) 

136/ 1110 17
; 6 Wien. Mittheilungen des histor. Vereins für Strmk. 

VII. 259 l~Iuchar 113). 
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Leider ist auch das ein frommer \\' unscb, der in dem factisch 
Gegebenen eine nur approximative Erfüllung finden kann. Aus 
der Yergleichung alles bis jetzt Erreichbaren ergeben sich 
nun folgende Resultate. 

Der Aufenthalt Ernsts in Steiermark beschränkte sich 
jetzt, wie man es aur,h lrn.11m anders erwarten durfte. nur 
auf ganz karg bemessene Zeitmomente. Wenn wir hier die 
Zeit vom Ofener Schiedssprnche ( 13. März 1400) bis zum 
Tode Herzog Leopolds (3. Juni 1411) in's Auge fassen, so entfallen 
für jedes Jahr 1-2 Monate, in welcheu er für je einige 
Tage iin Lande verweilte. Für das Jahr 1409 sind es die 
Monate Mai und November m), für 141 0 der ~iärz 13~ 

und für 1411 abermals der März 1 •1 !1). Die nbrigen auf 
Steiermark he7.üglichen Frkunden Herzog Ernst's ltalJeu 
als Ausstellungsorte: Wien 1 IO). Steier 14 1) , Neunkirchen 14 '1) . 

Wollte man diese Yergleichnng in minutiöser Weise sogar 
auf die Bestimmungen ausdehnen, in welchen Monaten Ernst 
gar nicht für Steiermark urkundete , und wie sich die 
Stückzahl der auf die einielnen Länder beiüglichen Urkunden 
zu einander verhielte, so liesse sich aus dem bisher Bekannten 
etwa Folgendes angeben, obwohl man sich von vornherein gar 
sehr gegen die Ansicht verwahren müsste, als ob man daraus 
allein auf etwas Positives unfehlbar schliessen könne und 
dürfe. Jm Ganzen sind es 5G Urkunden, die uns als er
halten t 4:1) erreichbar waren. Yon diesen entfallen 18 auf 

137) 140016,0 Graz (A. Handschr, 2255c p. 2.j 7); 1409 11 11 Graz 
(Brand! Urkundenbuch d. Teufenbach Nr. 200); 110!1 19/,, Graz (A. Hand
schrift Nr. 2255c p. 261). 

13s) 1410% Graz (A. 4410a); 14102% Bruck a. M. (A. 4413, 
4413a, 4413b). 

139) 1411 1/3 Graz (A. 4444 b ). 
140) 1409 19

1 4 (Muchar 110), 140()~/7 1A. 43tila) , 1'!0927/1 o (~lu
char 110), 1410 11; 2 (A. 440t1), 1410~;, LA. 1±20). 

141) 141022
4 (A. Handschr. 471 f. i\G), 14102 0110 (Preuenhuber 78), 

14107/, 2 (1. c.) . 
142) 14J01s;11 (A. 4432). 
10) Ausser den bereits oben citirten Fundorten wurden hiebei in 

Betracht gezogen: Der 2i. und der 31. Band des Archivs f. K. öst. G. 
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Steiermark bezugnehmende Stücke. 20 für Ober- und Nieder
Oesterreich, 8 für Tirol, 1 für Kärnten, 5 betreffs des Ver
hältnisses zu dE'n Herzogen vo11 Baiern und 4 in Bezug auf 
den mit Herzog Friedrich geschlossenen Erbfolgevertrag. In 
,rnlchen Monaten Herzog Ernst gar nicht für Steiermark ur
kundete , ist dem oben Citirten leicht zu entnehmen. Aus 
dieser ganzen. vielleicht rnüssig scheinenden Zusammenstellung 
ersieht man doch, dass Steiermark wenigstens kein ganz ver
gessenes Stiefkind blieb. - Es sind theils allgemein giltige 
Yerordnungen, die der Herzog crliess, 14 1) theils Privilegisi
rungen für einzelne Orte, 145) Kirchen und Klöster, theils Ur
kunden. betreffend einzelne Personen, wie Belehnungen, Ur
tbeile u. s. w. Es kann aber nicht oft genug wiederholt 
wcrdeu, dass es ein nnverieihlicher Irrthum wäre, iu meinen, 
mit der Ausfertigung dieser bekannten und unbekannten Ur
kunden habe sielt die gesa1111nte Thätigkeit Ernsts für 
Steiermark erschöpft. Ein flüchtiger Blick auf das bisher 

Qu., Regesta Boica XII. Band. Monmnenta Zolleriana VI., Ahschriften 
aus dem Wiener Stadtarch. 1im Besitz des IL Prof. Zahn) und Brandis 
„Tirol unt. Friedrich", Dass natürlich die Untersuchung nicht bei dem 
Uenanntr.n allein stehen blieb, bedarf wohl kaum erst einer V crsiche
nmg. Wo anderwärts hat sich eben nichts Neues gefunden und kann 
daher auch nicht angezogen werden. 

1u) So z. B. 14001/, Wien: Hzg. Ernst gebietet, das~ keiner, wel
cher in Kärnten, Steyr und Krain nicht sesshaft ist, in diesen Ländern 
Tuch nach der Elle auf den Märkten verkaufe (A. 43Mla). 

145) 1409 19/, Wien. Hzg. Ernst gestattet der Stadt Bruck a M. 
tlen freien Salzhandel in Untersteiermark (Muchar 110). 

IH020110 Steier. Hzg. Ernst erlässt an seinen Burggrafen zu 
Kirchtlorf das Verbot gegen den Verkauf und die Yerführnng der vene
tim1isehcn Waaren iiber die Zeiring und des Eisens über die Buchau 
und den Pyrn. (Preuenlrnber 78.) 

lJ 101/1 2 Steier. Herzog Ernst hebt dieses Verbot wieder auf 
~ ehendaselhst), 

1-111 1 
3 Graz. Ilzg. Ernst Yerordnet, dass alle im Burgfrieden der 

Stadt Rottenmann liegenden Grundstücke glcichmiissig zn steuern hätten, 
und dass niemand ausser den Bürgern daselbst Handel und Gewerbe 
treiben 1liirf'e (A 1444.b). 
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Mitgetheiltc 1.eigt schon. dass sich darnnter gar nichts be
findet. was sich etwa auf den 1/,nsammenhang Ernsts mit der 
Landesverwaltung im Grossen und Ganzen bezöge. Dürfte man 
deshalb diesen schon auch leugnen ·1 - Wir müssen ,:war 
bedauern. dass uns keine eingehenderen Quellen in Gebote 
stehen, doch war es immerhin gestattet, aus allem uns Zugäng
lichen die oben ausgeführten Folgerungen abiuleiten. 

In diese Zeit fällt. auch der l>ereits erwähnte wichtige 
Erl>folgevertrag Herzog Ernsts mit Friedrich. 11 1') ßei dem 
U mstan<le, dass Ernst bis jetzt aus eiBer langjährigen Ehe 
uoch keiner Nachkommenschaft sich erfreuen konnte, gewa1111 
diese Erbfolgeordnung auch für Steiermark eine erhöhte Be
rle11tu11g. Denn Friedrich wurde für de11 Fall des kiuderlosea 
Abganges Herzog Ernsts zum Erben a 11 e r dessen Laude 
dies- und jenseits des Arlberges oder w111 \' ormund der 
etwaigen unmündig hinterlassenen Kinder Ernsts eingesetzt. 
Dieser letztere Fall trat auch wirklich nach Ernsts Tode ein 
und dies nicht gerade zum Glücke des Landes sowie dessen 
künftigen Regenten. Der Abschluss des Erbvertrages wird von 
den meisten Schriftstellern als ein Act der Abneigung Ernsts 
gegen seinen Bruder Leopold aufgefasst. Das \' erhältniss 
zwischen beiden war allerdings nicht besondern intim, doch 
fanden keine ausgesprochenen Feindseligkeiten mehr statt, da 
ja die Hauptveranlassung hiezu jetzt beseitigt war. Beide 
Herzoge hatten gleichen l\fachtantheil, damit waren ja 
ihre \Vüns('he im allgemeinen erfüllt. Ob darunter auch 
die Yonnundschaft gedieh. war bei beiden doch mehr oder 
weniger Nebensache. Die Ueberneugung hievon trat auch 
schon damals zu Tage und sprach sich am stärksten iu der 
Erklärung des plötzlichen Todes Leopolds (3. Juni 1411 14

;) 

aus. Der Aerger über das eigenmächtige Vorgehen der 

14 s) 140927/ 7 Wien. - Kurz 139. 
141) Die Angabe "tertio Maij" bei Ebendorfer 8-i0 wird durch 

den Zusatz "die ipsa sancti Erasmi quae tune erat quarta feria in festo 

Pentecostes'' auf den 3. Juni hin berichtigt. 
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Stände hczüglich seines Miindels 11 ql habe ihm clas Lehen 

geraubt. 119) 

Nach Leopolds Hingange entrollte sich in Oesterreich 
unt0r der Enns ein eigenthtimliches Schauspiel. Es war eine 
echte, durch keine künstlichen Mittel hervorgerufene Y olks
bewegung, die dem jungen Herzoge Albrecht in einem Jubel 
entgegenkam, der wahrhaftig tirfe Schatten auf die zu Ende 
O'elaufenc Periode zu werfen geeignet war. Gleich als hätte 
1:, 

das Land bisher unter dem Drucke eines unheimlichen Alps 
geschmachtet. wurde es jetzt der Schauplatz von Kund
O'ebun11en der Gefühle des Wiederauflebens und der hoffnungs-
i:, 1:, 

reichen Erwartung. Mögen auch die diesbezüglichen Schilde-
rungen Ehendorfer's 150) mehr novellistischen als historischen 
Wcrth besitzen - etwas Wahres steckt gewiss dahinter. 
Wir könnten ja am Ende an clas bekannte „leichte Blut" 
der Wienrr erinnern, die von jeher :,m solchen Demonstrationen 
hinneigten. 

Dieser Jubel entsvrach aber scl1lecht den Wünschen des 
l>isherigen Vormunds, Herzog Ernst. Wir sind zur Genüge 
mit denselben vertraut geworden, um uns vorstellen zu können. 
wie hart es ihm fallen musste. auf die Erfüllung derselben 
freiwillig zu verzichten. Und war d0nn nicht Herzog Albrecht 
erst 14 Jahre alt nnd deshalb noch unvogt.bar? War aber 
anderseits nicht auch Friedrich da. der, lange genug zurück
gesetzt, nun endlich auch einmal eine Rolle zu spielen be
rufen schien ? Wenn es dem Ernst geglückt war, eine Vor
mundschafts - Gemeinschaft mit Herzog Leopold sich heraus
zuschlagen, warum in aller Welt sollte dies nicht auch dem 
Friedrich grlingen? Welche Perspediven eröffnen sich da~ 
Darum sollte sich also Ernst, dessen höchstes Ziel Autokratie 

"") Ebendorfcr t-10. Aeneas Syhius „De l'iris illustribus· (Bibi. 
d. literar. Ver. in Stuttgart, I. Band) S flG. 

149) ,,};e ab re suspiciandnm pnto , quod Pt hanc sanguinis 
cbnllitionen maturavit gra"is in barones, prn~latos et civitates t:mc Egen
burgll' in unum coactos fervens ira et Yindictae effectus." 1. c. 841. 

, ;") Pcz. II. 812. 
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war. ~o lange geplagt haben. tlamit er in dem Augenblicke, 
wo er das Heft allein in der Hand in haben schien. abermals 
mit einem Bruder theilen sollte! Dieser Antagonismus musste 
früher oder später abermals zu einem Kampfe führen. 

Jetzt war aber ,die Sachlage viel zu kritisch, um den 
Kampf sogleich aufnehmen zu können. Es konnte für den 
Augenblick sogar nützlicher erscheinen, wenn Ernst sich mit 
Friedrich verbündete, um mit dessen Hilfe die ihm wider
strebenden Elemente zu heseitigen. War nur einmal das 
Gröbste ahgethan, so konnte man seine Operationen schon 
etwas weiter ausdehnen. Und wirklich finden wir beide 
Brüder in einer aggressiven Stellung gegen Wien. Das nahe
gelegene Himberg war der Ausgangspunkt ihrer Unter-

nehmungen. 1 ~ 1) 
Doch diesmal scheiterten dieselben an drei ihnen weit 

überlegenen Widerstaudskräften : au dem jugendlichen, aber 
frühreifen Herzog Albrecht selbst, der durchaus keine Lust 
zur Rückkehr in das alte und ihm sogar schädliche Vormund
schaftsverhältniss bezeigte; an König Sigmund, der gaui auf 
der Seite de1, letzteren stand ; und an den Ständen, deren 
hervorragendster Yertreter Reinprecht von Walsee, Hauptmann 
des Landes ob der Enns, den Reigen eröffnete. 

Die rasch getroffenen Vorkehrungen dieses energischen 
Mannes erzwangen auch den Rfickzug der Herioge von 
Himberg nach Wiener-Neustadt. 151) Noch einmal sollte das 
schon so oft gebrauchte Mittel helfen - ein Schiedsspruch. 
Schon am 14. September compromittirte Ernst zu Himberg 

1st) Ebendorfer 842. Zugleicl1 säumte auch Ernst nicht., seinen 
alten Einfluss bei der Wiener Bürgerschaft wieder znr Geltung zu brin· 
gen; am 13. Juli schickte er von Wiener-Neustadt aus seinen Kammer· 
sehreiber Hanns z. Perchtoltztorff dahin mit der Empfehlung, diesem 
ebenso „als vnsselber" zu glauben. Es ist zu ,ermuten , dass die im 
Briefe nicht angedeutete Mission desselben sich auf die in Schwebe 
stehende Angelegenheit bezog (Nach e. Abschrift v. Prof. Zahn aus dem 
wien. Stadtarch.) 

152) Ebendorfer 843. Lichnowsky 1228. 
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auf den Kö,,ig Sigmund. 1.u) Ehe aber dieser sich zu tlem 
entscheidenden Schritte herbeiliess, schloss er mit Herio.; 
Albrecht -- gleichsam zum Beweis. dass er ihn für reif genug 
halte - am b. October den so wichtigen ungarisch-öster
reichischen Grenzvertrag ah. 15~) 2 Tage darnach verlobte er 
ihm Elisabeth, sein iweijähriges Töchterchen. 155) 

Nach solchen Vorläufern konnte man über den Inhalt 
des erwarteten Schiedsspruches nicht mehr lange im Zweifel 
sein. Der officiellen Kundmachung desselben, 15 ") die am 
30. October erfolgte, ging eine äusscrst sorgfältige Ueber
prüfung aller einschlägigen Documente voraus. 15 i) Sodann 
urtheilte der König: in Anbetracht dessen, dass der himmlische 
Schöpfer dem 14jährigen Albrecht für sein Alter „genug 
redlicher vernunfft vnd sinn„ verliehen habe, sowie auch mit 
Rücksicht darauf, dass schon anfänglich bei der Einsetzung 
der Yorrnundschaft im Jahre 1406 die Dauer derselben nur 
auf 5 Jahre festgesetzt worden sei, erkläre er nun Albrecht 
ausnahmsweise schon mit l 4 Jahren für volljährig. 1 ·''') Dem
zufolge habe auch Ernst sich aller vormundschaftlichen 
Hechte zu begeben und die \' erwesung des Landes ob und 
nnter der Enns niederzulegen. Finanzielle Streitfragen, die 
auf jene Bezug haben, werden mit den übrigen gegenseitigen 
Privatfordernngen entweder gleich entschieden oder einer 
späteren Untersuchung vorbehalten. 

Wohlweislich wird schon im ersten Paragraphe ge-

155) Lichnowsky 1227. Liinig lt A. VII. 2G. 
15•) Lichnowsky C. II. 
155) Kurz 302. 
156) Abgedrnckt bei: Herrgott: ~Ionum. Aug. Dom. Austr. III /1 18; 

Schrötter, V. Abhandlung aus d. ö,tcrr. Staatsrechte 3Hl (unvollstänu.); 
Preuenhulwr: Gesd1. d. Stadt Steyr, 79 (mit tlem Dat. G. Novemb.) 
untl Rauch: Sniptor. III. 4.91. 

157) ,, . . . , nd die (versigcltcn Zcddeln) mit sam1Jt vnsern reten 
. ' ertzb1schoue11, bischouen, preleteu, forsten, Jandherrn, rittern vml knech-

ten rnd auch geistlirhs rechten 1·ud kayserlichen gcsl'tzt h•re aigentlichen 
vml grntzlich• 11 vberlesPn, 1erhoret vnd wol vernomen haben.'' Rauch 493. 

"'1 Cebt'r Jen Rcchtsbtandpunkt 1gl. ::id1rii1tcr 1. .:. \"11. Abschnitt. 
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fordert. dass Ernst diescrhalben seinem ehemaligen \lüudel 
keinerlei Feindschaft nachtragen solle. 139

) Wie nachlässig aber 
Ernst diese \' orschrift eingehalten hat, lehrt die Folgezeit. 
Es ist übrigens kein Revers bekannt, in welchem sich unser 
Herzog mit obigen Punctationen für einverstanden erklärt 
hätte. Die Folge davon war, dass das bisher ziemlich freunu
schaftliche \' erhältniss zwischen Herzog Ernst und König 
Sigmund ebenfalls in ein gespanntes und später sogar feind-

seliges gich umwandelte. 
Ernst war aber jetzt viel zu machtlos, um seine cin-

rrebildeten oder wirklichen Rechte mit Erfolg ausfechten zu 
können, und der höhnende N acbruf der Wiener: ,,khez geen 
Graz!·'1GO) bezeichnete diese Machtreducirung in erbannungs-

loser Schärfe. 
Und nicht genug an dem, so war jetzt strenggenommen 

Ernst nicht einmal mehr Herr von Steiermark. Denn nun 
war ja jener Fall eingetreten, von dem wir bereits bei Ge
legenheit des allerersten Vormundschaftsvertrages gesproche'.1. 
Damals war aanz deutlich ausgemacht worden: wenn die 
\'ormundschaft" ein Ende haben wenle. so sollten die drei 
Brüder tmter drei Länderabtheilungen mit den Y ororten Graz, 
Laibach und Tirol wählen. wobei der älteste zuerst und dann 
der nächstältere seinen Willen kund geben könntc. 1 

hl) Für 
den Fall, dass mittlerweile einer der drei Brl\der mit Tod 
abgehen könnte, hatte man freilich nicht vorgesorgt. Do~h 
was verschlug das? Die beiden überlebenden musste1'. Ja 
trotzdem dem bisherigen Provisorium durch irgend einen 
Entschluss ein Ende machen. Und dass gerade Ernst und 
Friedrich zufälligerweise die überlebenden waren. konnte die 

Sache nur noch erleichtern. 
Wenn man von den Differenzen absieht . die wegen 

der Vormundschaft möglicherweise hätten entstehen können, 

, ~ rnd das in der vorgenant Ernst kain feintschaft darumb zu• 

ziehen sol in dhain weise." Rauch 501. 
IGO) Ebendorfer 843. 
tGI) S. obeu Noten 27, 2!l und 30. 
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sofern nicht König Sigmunds Machtspruch dazwischen getreten 
wäre, so muss man gestehen, dass zwischen jenen beiden his jetzt 
ein ganz gutes Nebeneinanderleben stattgefunden hatte. Zeuge 
hiefür ist auch der von ihnen seinerzeit abgeschlossene gegen
seitige Erbfolgevet trag. M) Jn Hinblick auf diesen konnte 
also die bevorstehende Ländertheilung eigentlich nur mehr 
Sache eines freundschaftlichen Abkommens sein. Und aut 
diesem Wege scheint sie auch geordnet worden zu sein, denn 
es findet sich nirgends eine Spur von einer Thcilungsurkunde, 
keine Ständeversammlungen, kein Schiedsspruch :mehr. Nur 
eine vereinzelte chronikalische Mittheilung belehrt uns, dass 
eine factische Theilung rnr sich gegangen war. 11

i
3) 

Jetzt erst war an eine Dauerhaftigkeit des Bestehenden 
zu drnken. Kein Yorbehalt, keine Präclusivclausel, drohte nun
mehr den Zusammenhang zwischen dem Lande und dessen 
Regenten zu erschüttern. Wohl hatte dieser mit Steiermark 
auch Kärnten und Krain gleicherweise übernommen, aber die 
eigentliche Residenz des Herzogs war jetzt doch wieder Graz. 
Und so war denn Steiermark wieder ·zu jener politischen 
Stellung gelangt, die sie bereits bis 1408 eingenommen hatte 
1111,\ jetzt sogar noch im vergrösserten Massstabe. Denn sie 
bildete den Kern eines Ländercomµlexes, der später unter 
<lern Namen .,Innerösterreiclr· zusammengefasst wurde. Diese 
Nweiterte Machtstellung mochte auch in \' erbindung mit <ler 
angeborenen Ehrsucht des Regenten die Veranlassung bilden, 
warum er sich von jetzt an, 1 -~) anfangs vereinzelt, dann aber 
permanent ,,Erzherzog'- schrieb mtd so tituliren liess. 

1G2J S. oben Note 146. 
1" 3) Veit Arenpeck im Chron. Austr. bei Pez l. 1275: "mortus 

igitnr Wilhelmo d11c1• et fratre eins Lropoldo jnniore sine liberis Ernes
tns et Fridericus fratrcs 11ivisernnt terras. Ernrsto C!'Ssit pars inferior 
Styria, Carinthia et C'amiolia; Frideriro pars snperior seilicet Tyrolis, 
Alsatia, Burgovia etc." 

164) Aho nicht erst von 1413 an, wie Muchar VII. 127, meint: 
Der Gebrauch des Erzherzogtitels bei r•:rnst ist zuerst in einer Urkunde 
von l 411 21/,, Wiener-N rnstatlt nachweisbar, woselbst , Erzherzog" (archi
dn:-. J Ernst 1iil' llPcht<·, Freiheiten nnd Privilegien 1011 Ponlenone bestätigt 



llie:-er neuen Aera ermangelte auch nicht der nötiire 
0 

geräuschvolle .\ nfang. Es war dies die Walseer Fehde, an 
der anfangs Herzo!:( Frie,Irich ,e)b-,t auch mithalf (wahr
scheinlich Octoher hi, ~ovemlwr 1411 1 ·). und clie für die 
streitlusti!!e Ritterschaft die:-er Zeit eine wahre )lusterfehtle 
abge:..:eben hahPn m,1;. Wir ~, ,llen deren Yerlauf bei einer 
,piiteren nelegenheit etwas '.!enauer in·=- Auge fassen urnl 
wenden jetzt un~ere _\ufmerk:-amkeit der ander\\"eiti,;en Be
thäci~n~ des Herzog:5 zu. 

Theih priva~e. theils: öff en~ikhe An;ele!:!'enheiten waren es, 

(Fon,. rt'r . .\u,::r XXI,. 161 ~ - )Iafrar~ ..\n~id::.. die auch ron Pri11. 

. Ge;cb. des Land. ob d. Enn,- u. a ::c~heil: TirJ. i-: fibri!!ens nur 
eine Wiederholun; de:.,en . ..-a, I.ichno11r,l..·y \'. l.;G behaup;,u hatte, der 
no1:h hinzu,t::z1 · · •. \u1 , .. inen ~ie'.;€'ln 1ra.r er nnr Herzog nnJ fremde 

Fürsten nannt<-n ihn nirht ander,. - .-.\uc-b da, 1~u:tere i-: unrichti!!, denn 
schon im ,Jahre 1411-... al-o lan::P hel"or noch Ern,t ,elb,t ;,ic'i sn nannte. 

titnlirte der Dot!e ~locenit!<• \"On Yenedic: ilin ah .archidux Au,triae- (Vgl. 
Codice dipl ,matico htriano lll. u. :\Iittbrtlun'.!tn de, Li,t0r. Yereins für 
Krain X. 221. Cnd dann bt auch in der That Lei Herr~utt _:\lonum. aug. 
dom anstr 1. Tab. YII1 . ~ r. G ein ~iet!d 1 -t' ,il-let, da, die Gm,thrill 
führt: _Arnebtllb dei grar1a arrhi,lux ..\u,tric ~tyrie. Karintbie et Carni
olc etc.- Di,• zn Gun,ten Lkhnow,k)·, ah!!t·~ h,·ne Erkliirun(! Firnha
bers (im 1fotizenblatte des k. k. Akad. d. W1,,en,d1. I. Band S. 71) 
1lndert an der obC'n aufäe,tdltt·n ..\n„icht ebC'nfalls nichts: denn trotz des
bCll _em.ig.tcn- llad1for,;d111ng,-n konnte c„ gar,z gut müglkh ;,ein, dass ihm 

eine l"rkundt• entc:in.r. indem ~iC' eben an l'inem ihm unzugänglichen 
Ortr ~id1 hl'faml ~ad1lid1 (!eno111mrn. diirftt• ps !!ewbs auch Yiel plau
~ihlcr sC'in, ,lt•n Anfall \'011 so nnd ,o Yicl L:indern eher für den wahren 
nrnnd der Annalum• de~ Tit,•I, zu halten. ab nur die simple Erbhuldi-

1{11111( in Klirnlt'n. Sn fas,te es auch ,!er ~lte :::ii:hrütter in seiner II. Ab· 
l111111llung 1 1I. öst1·1r "taabred1te I. .\b,d1n ~ 20, Seite 5-1-:iii) auf. 
der l'n·ilich 111. Bl"ispiel nur die karntn. Lan,lhandfeste 1·011 1-11-1 an
fllhrt lliit'hst inten•,sante lkill~t!!e liher den Gehrnuth des Erzherzog
tilclb fiinl1•rte in m•uercr Zeit l'hrnt>I zn T&!!e (in ,einem _Berichte Ober 
tlt•n Forlganll Pinhrt'r aka1krnbrher rnternehmungen· in den Sitzungs
h1•iid1t. ,lt•r J... k. Akail. 11 Wi,,en:,ch. XXII. p. 42. Xote 2, namentlich 
llhl•r di,• Z,•it , 1•r 1111,l nach Ern,1 J)it' 1011 die~ew selbst !!cbrauchte und 
H111 amlt•rn ihm ht>h..<t•h't!I" Timllm1r i,t ta•t du~h:iingig: .Herczog Ern,t 

Cll"lht•ll"Z\lll ze tl~ti•neicl1 etr -
1ni Elie11Ju1fer ,4s 
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die ihn hescltäftigtcn. Unter die ersteren gehört vor allem 
auch die Besitzergreifung des Schlosses Gösting. Kaum hatte 
Leopold die Augen geschlossen, so forderte Rrnst schon auch 
von dem dortigen Pfleger die Ueoergabe der Festung. Das 
Pflegeramt versah damals der schon öfters genannte Caspar 
der "Sawrer ". ein Ahne der nachmaligen Saurauer1r.h). An
fangs ein einfacher Schreiber zu Göss 1 Vi), woselbst seine 
Mulnne Anna Dechantin war 1' ~), und Amtmann in dem dazu
gehörigen „Schratlamergcrirhte" 1 ,; q), hatte er es verstanden, sich 
allmälig dem Herzoge Leopold zu nähern und dessen Yertrauen 
zu erwerben. Rr erhielt das Schloss Gösting in Pflege 1 ;n) und 
bezog für diese „purkhut" jährlich I :rn Pfcl. Pfennige 1; 1). Iu 

166) ~icht zu verwcd1,eln mit dem kärntnerischen Adelsgeschlechte 
der Saurer; der C nlcfächied ist am Siegel zu erkennen. Auch wiJ-d er 
einmal in einem Originale 1A. 441 la) ansdrütklich Ca~par der Sa w r a
,1 er ~enannt reher ,lie Familien- und Besitzverhältnisse des Caspar 
~- ergPht ~ich ausftlhrlich dessen Testament \"On 17 .. Juli Hl99, welches 
rr Yor dem Antritte einer weiteren Reise ausgestellt hatte. Es sei ge
otattet, aus tlemselucn einige Belegstellen mitzutheilen: ,,Des erbten, 
were, oh ich des geuerb dllrauf ich yetz bin vnd in fremde land main 
zc r!'itcn, nicht herwider haim ze !anti kem vnd ,·on Iods wegen abgieng, 
da got ,·or sey, so so! das gemilcht vnd die widerlegung, so ich D o r o
t h e c n vo n ~' 1 e cl n i c z meiner lieben elichen hawsfrowen gegeben vnd 
getan hab, by allen krefften vncl hanclursten beleihen . . Wer auch, 
daz die sclb mein clich hawofro,r als ich sie ) eczund s w an g t: r hinder 
mir gcla,sen hab, ain tochter gewunen l'lld nicht ainen Knaben, so sol 
mein tail der vcst Lug gast . .. genallen auf Balthasarn den 
Sa w r er meinen lieben p r u der md auf sein sun . . . . Ich hab oucb 
der egenanten meiner hawsfrawen etwie vil geprochens silbers empho
lhen, vnd hab onch auf einer _joppen etwie vil silber , darczu hab 
ich aiu silbrin gurte! hie ze Tann gelasoen. Also schaff ich, wer daz ich 
von tods wegen abgieng, daz man daun aus demselben silber ain mon
strantz machen sol die zehen mark silbcr swer sey ... vnd dan diesel
hcn monstrantz an die pharrkirchcn zc Lnggast geben . . Itcm man sol 
ouch nach meinem tod vnd abgang lawsent mess ausrichten . . (A. 3986). 

t 67) A. 4307. 
1e•) A. 4290. 
169) A. 4290. 
17") A . 4325a 
17 •) A. -1329. 

Mittbell. de. 1, ,t. Vtrein1 t. :steienua1k, ~A\'. Hd~, lt,i' 4 
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dem Knege gegen )fahren unter::itutzte er :;ei11c11 Herrn nach 
Kräften 1 :?) und wu:;ste glücklich gegen ihn eine Schuld- und 
Burghutforderung YOn 31 0 Pf<l. zm;an1111en zu bekommen, so 
da:;:; jener ihm ,er:;pred1en mu:;:;te. ihn solange in der Pflege 
tu belassen. hi:; diese Forderung getilgt sei 1: 1 J. Wie sich der 
Saurauer in dem Be::.itzstreite zwi:;d1en Ernst 111Hl Leopold 
, erhalten: haben wir bereit:; erfahren. Der beinahe flehende 
Ton, in dem ihm Leopold schreibt: lib:,t uns die Wichtig
keit die:ies ~Ianne:i erkennen 1: 1J. Ein echter n IIaltfcst", war 
er damals nicht auf die Antriige Ern„t\ eingegangen und 
mis:itraute ihnen auch jetzt noch. Denn trotz des herzoglichen 
llcfehles an den Landeshauptmann 1 • ;) und YOn dic::em wieder an 
den Landschreiber. zögerte er dennoch mit der Herau~gabc 
der ,ersiegelten Kisten, Truhen. La,leu u. :;. w.: und wenn 
ihn der letztere auch hundertmal Yen,ichcrtc, das:; u· seinem 
Diener Durnberger vertrauen könne wie ihm :,elber 1: ,;) - er 
konnte de:i Gedanken::. an seine -Yer:;orgnüss'" uicht los wer-

m) A. 4393. 
173/ A. 439b. 
1" z. B. l 10::,t; 11 "'ien: _ ... Dauun bitten wir weh mit 

ganczem ernst, da, du also bey rn~ anf ,len~cllu·n tag 111 der Xcwen

~tatt ,eyest rnd dich daran nicht~ lasse~t irren Dar a n c r c z a i g s t d 11 

"n s a i n so I ich I i eh !! e u a 11 n II s s 1I i e wir g n e d ich I eich gen 
d i r er k e n n e n Y n d z n g u t n i c h t ver g es s e n w e 11 e n de i n ver
s c h r i b en an tw nrt.- A. 4$62. 

1HJ 1111 •'• Wien. Ilzg Ern,t ,d1rl'iht an lll'n Landesshauptru. 

Friedr. Y. Flecll•nt1: .Lieber :zetrewr hauhtmann. Wir ~rhrc>iben yecz 
d c in cm a i d e m Caspa111 dem 8,1 wrer. dn rr , n~e1m lantschreiber 

Lyenharten dem Stnbyer Jer lo,ung Ymb Ge~mikg ,tat 1i,, Ynd daz er 

ilir ,nd im anrh mit ainer g•iten gewb,en iaantburt alle verpetschadt, 

kbten, trnhen. laden rnJ all andere ding. ,tuk , nd 2eze11~, die im YOn 
vnbers lieben vruJer, hen.:zog Leupolt~ ,eligen wegen geantwurt ,im!. 

Empbelben wir dir ,nd l, ·:.:un ern,tlidt. daz du ,labey ,c·y,t n1d mit 

,ampt ,nserm egenanlen lant,,hn•iber ew111 tlei,, darzu b:en!t Jaz ,ns 
an der lo~•mg ,!es gelts !!dei, ·h ,·n,I recht '.!e,-cherh Ynd ,laz ir die egr

naoten ki,ttm. laden. truben ,·nJ Jie :111deru ,rn:., ding ,nd gezeug rnn 

im mit ainer gi,teo gewissen innemet ,D<I daz du die dem egenanten 

,osenn lantscbreiber ingebe,-1 . .. - .\. 44~. 
I:&) .\. 4456. 
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den. t'111 cloch eutllich in dieser Beziehung in's Reine zu kom
men, musste sich der Herzog sogar bequemen, eine Tagsatzung 
anzuordnen und sich daselbst durch Hanns den Leisser ver
treten zu lassen 1; ;) Der n Herr Pernhart von Pettaw" musste 
die beiden Thcile abhören und schliesslich scheint ein gut
lichcs Uehercinkommen getroffen worden zu sein. Der Saurauer 
hlieb wie bisher Burghüter und diente jetzt ebenso treu seinem 
neuen Herrn wie rnrmals dem Herzog Leopold. 

So war Ernst in den langersehnten Besitz des besagten 
Schlosses gelangt. Wenn wir mit dieser Thatsache noch ver
binden, dass Herzog Ernst sich auch vom Gunther von Herber
stein dessen Feste Mährenfels (in Istrien) zum Dienst und 
C:ehranchc einräumen liess 1 ;A), so erkennen wir hierin sein 
Bcstrrhc11. sich mit allen ~Iittcln festzusetzen. 

Xoch hlich ahcr das Wichtigste die Stellung zum 
Landl' ~elh~t - zu rcguliren. Bis jetzt war noch immer 
weder eine IIuhligung noch rine Bestätigung der stci1ischen 
Landcshanclfestcn vor sich gegangen. Die geduldigen Steirer 
hätten dagrgrn auch gewiss nichts einzuwenden gehabt. wenn 
die Yerhältnisse sich nm· halbwegs so angelassen hätten. wie 
etwa noch unter Wilhelm dem Freundlichen. Sonderharer 
Weise hatte man bisher sogar lieber vermieden, um eine 
Gesammthrstätigung der Landes-Freiheiten anzusuchen, aus 
Be1,orgniss. dass hci einer solchen Auffrischung mögliche1·wei!,e 
der eine oder der andere Punkt ein klein wenig Schaden 
leiclen könnte. Inzwischen hatte sich aber der Charakter der 
Zeit !--ehr gewalti~ veräNdert. Die Yerworrenheit der verflosse
nen Jahre. das Schwankende der Gegenwart in Yerhindung 
mit clem ehenso wenig tröstlichen rnsiC'heren der 7,ukunft -
tlies Alles zusammen musste die steirischen Stände doch 
endlich einmal aus ihrer verhäugnissvollen Lethargie heraus
rütteln. War man denn sicher, ob nicht schon im nächsten 

11,) A. 1Iamlsd1r. 305ia. :Kw· <las Verhör ohne Urtheil, wozu in 
Jer IIan<lbchr. unter <ler üel.Jerschrift: "Vrtail von Gcstnig wegen• wohl 

Raum gelas~en, derselhr ahPr nicht ansgefüllt wurde. 

17') A. 141ii:-; Kumar I, 155 
4* 
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Jahre wieder ein unverhoffter Systcmwedrnel eintrat? Und 
was durfte man da um einzelne Punkte sich 'ln"st1· o-e11 . ' e e , wenn 
bei dem Mangel eines ständigen Aufbewahrungsortes sehr 
kostbaren Freiheitsbriefen in ihrer Ganzheit ein Yer!ust dr J t 

. r . . . . o 1 e, 
wie es iactisch schon bei emrgen der Fall war? 1; ") 

. Solche Erwägungen mussten bei der Landschaft unbe-
dmgt den Wunsch nach einer definitiven Sicherstellung recre 
werden lassen. Auf der andern Seite aber hatte auch d:r 
Herzog Gründe genug, um solche Wünsche nicht gänzlich 
unbeachtet zu lassen. Die Erfahrungen der letzten Jahre 
k~nnten_ an ihm nicht spmlos vorübergegangen sein. Die 
Stande rn Oesterreich waren ihrn als eine Macht entgegen
getr_eten'. vor der er trotz all' seiner glänzenden Eigenschaften 
schhesshch <loch den Kürzeren zog. Sollte er es auch in 
Steiermark zu einer solchen Selbsständigkeit, einem so selbst
bewussten Auftreten gelangen Iasseu? 

Wir wissen nicht. oh noch etwa eine sich ein«estellte 
~ression di_ese Besorg~iss vermehrte. das Resultat de; obigen 
Momente lasst aber eme solche vermuten. Denn schon am 
2. Dezember 141 1 trat ein Huldigungslandtair zusammen 180) 
W„h · d h' · 0 

• a i en ier der Eid der Stände gewisscrnrnssen nur eine 
Ergebenhcitsversichernng in ziemlich knapp er Form darstellt 1 s '), 

179
) Vgl. Luscbin : "Die steil-. Landbandfesten" i. d Beitr z K 

st. G. Qu. IX. . . . . 

1
"") .Anno etc. quaclringentesimo nn tlecimo feria quarta post An

d,ree dominus dux Ernestns prestitis baronibus jurementn1n in Stvria". 
Cod. ms .. Nr. 14. fo!. i5b im k. k. Staatsarch. z. Wien. V"!. Kr~nes: 
Vorarbeiten , · Q II k l "" " . . zm ue en ·um e und Gesch. des mittelalterl. Landtagswe-

sens m Ste1erm ... i. d. Beitr. z. K. st. G. Qu. II. )). 78 Nr. 99. 
1 
• 

1
) .J uramentum ba1·ont111 et · · · 1· II . 1 mimsteria nun econ,·erso: In werdet 

a swern dem hochaebo .11 r· t . 
o r urs en 1·nserm gnechgen herrn berczog Ern-

sten etc. als dem elf t 1 
1 

. . •s en vn( als cwrn rechten landsfürsten vnd erb-
iei ren semen fnunen ze f d d . 
t . , ur ern \'11 semen schaden ze wcnclen rnd ge-
1 ew vnd gehorsam ze · 1 cl 

. sem, a s as von alter mit recht herkomen ist 
vngeuerhch. • Cod . . · 

L
. h · ms. 111 • 14. fol. 75b. 1m k. k. Staatsarch. z. Wien 
lC nOWhky 1243. ' 
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ist in dem vom Herzoge abverlangten Eide ein bestimmter, 
vorschreibender Ton erkennbar1i'2). 

Merkwürdig ist auch, dass die hierin erwähnte Bestäti
gung der Landeshandfesten erst 3 Jahre später erfolgte. 
Sollten die Stände, welche dem Herzoge nach erfolgter Vor
legung der Privilegien nur eine einmonatliche Ueberlegungs
frist gestatteten, mit deren Beschaffung durch eigene Schuld 
so lange gesäumt haben , oder waren die Misshelligkeiten mit 
König Sigmund daran schuld, oder der Unmut des Herzogs 
über irgend eine vorhergegangene Pression ? -

Sehr zu beachten ist, dass bei diesem Huldigungslandtag 
noch immer nicht die „ stett vnd merkt" vertreten sind, wie 
dies wohl schon in der nachfolgenden fridericianischen Periode 
rcgelmässig <ler Fall ist. Nichtsdestoweniger ist ihre politische 
Bedeutung im Steigen begriffen. Der Fälle, wo sie der Herzog 
durch Annahme zu Bürgen auszeichnete, haben wir bereits 
gedacht. In der richtigen Erkenntniss, dass er gerade an ihnen 
eine wichtige Stütze gewinnen könne, begünstigte er sie auch 
noch ferner. So schon in den nächsten Tagen nach dem ge
nannten Landtage, indem er ihre Abhängigkeit von der 
Grazer Landschranne aufhob und die Befugniss der Stadt- und 
Marktrichter erweiterte 1" i). sowie er auch auf ihre ökonomi
schen Verhältnisse Bedacht nahm 1" 4). Im folgenden Jahre 
werden sie bereits zu den Landtagen zuge la ssen 185) 

t 82, "Gnediger herr berczog Ernst etc. Ir werdet swern den land
leuten, herren, rittern vnd knechten ze Steyr, sy vnd ir erben Jassen be
liben bey allen den rechten, freyhaiten vnd güten gewonhaiten, als das 
ron alter herkomen ist, md auch alle die rechten, die ewr voruordern 

hrief beweisent, auch stet wellet halten vnd dabey genczlich lassen be
leybcn an all geuercle, l'lld 1·11s auch diese. brief mit ewrn brieffen be
stettigt in ainem mom:ieyd nach dem vnd man ew sy versigelt fi,rbringt " 

Ebenda. Lichnowsky 1242. 

1• 3) 1411•'12 Graz, A. 4472a und 14113/12 Graz, A. 4173a. 
1•4) 14119/1 ? Graz, A, l•i73. (bezi.iglich ihrer Schankprivilegien). 
1R5) Vgl. A. 448G und 4496; Krones 1. c. III. p. 96 97. :'\r. 22 

nncl 23. 
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Am nämlichen Tage, an dem der Ilnldigungsact vor 
sich ging, fertigte Herzog Ernst auch eine ganz merkwürdige 
Urkunde aus. Er erklärte darin. dass Reinprccht von Wah,ee 
wegen Cngehorsam gegrn den Landesfürsten und Erbhcnn 
nlle Herrschaften, Festen. Sätze, Lehen und Gülten in seinen 
und Herzog Friedrichs Landen verwirkt hahe und belehnt 
damit den letzteren, der sie zu seinem Gehornam bringen 
und ziehen mag „als andere Unser beider Güter" J<;"). Tliemit 
werden wir abermals an die Walseer Fehde erinnert. 

Die Yeranlassung hiezu war rein politischer Natur. Wir 
haben Reinprecl1t von Walsee bereits als einen Hauptanhänger 
des junges Herzogs Albrecht kennen gelernt. Da er wegen 
seiner ausgedehnten Besitzungen auch in den südlichen Alpen
ländern in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnisse zu den 
beiden herzoglichen Brudern stand, so war sein Auftreten 
gegen diese allerdings auch ein Auflehnen gegen seine recht
mässigen Landes- und Lehensherren. l'nter seinen zahlreichen 
Besitzungen in Steiermark mögen nur die Henschaft Rie
gersburg nebst zahlreichen Gütern am Raahcrhoden. das 
Dorf Waltendorf bei Graz und Gonobitz in Untersteicr hervor
gehoben werden 1";). Bis 141 3 hatte Herzog Ernst brrrits 7 
Schlösser von ihm genommen 1" ·"). 

Schon in dem Schiedssprnche Sigmunds vom HO. Oc
tober 14 l l war auf diese Misshelligkeiten Rücksicht genom
men worden lf..!1) , und e::; hatte damals o-eschienen als ob 

0 ' 

Herzog Ernst zu einem gütlichen \' ergleiche sich herbeilassen 
wolle. Doch bald hatten die Feindseligkeiten wieder von 
neuem begonnen. Es ist gar nicht unwahrscheinlich. dass die
selben mittelbar sogar gegen Herzog Abrecht selbst gerichtet 
waren, denn am 28. Jänner 1412 sieht sich dieser genötigt 

186
) Lichnowsky 1244; Kurz I. 172, 

• 
1

ij
1

) Vgl. die Regesten üb. cL IIcrm 1·. Walsec rnn J. Chmel, Ko
tizenblatt der k. k. Acad. d. Wissensch. 1854 (IV. Band). 

„ 
1
ijij) Preuenhuber nGesch. d. Stadt Stcyer' 80 (die Namen der 

Schlosser werden nicht genannt). 
m) Rauch IIl. 50L § 3. 
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zm Hintanhaltung der „krieg, stöss vnd mishelung" in se inen 
Landen einen Landfrieden aufzurichten 190), für dessen Ein
haltung aber Reinprecht von Walsee in erster Linie reversiren 
muss H 1). Dieser letztere war eben auch nicht der Mann, der 
geduldig und widerspruchslos sich seines Eigenthums entäussern 
liess und solcher Verträge wie mit den Söldnerhäuptlingen 
Peter von Konypazz und Jan N ecztyn , die ihm mit 180 
Pferden gegen seine Feinde zu Dienst reiten sollen 192) , mag 
er gar manchen gegen den ihm feindlichen Herzog abge
schlossen haben. 

Diese Fehde zog sich nach einzelnen Unterbrechungen 
ziemlich in die Länge. Die Stadt Steyer führte bei derselben 
eine Art Spionage aus. So oft der Walseer mit irgend einem 
Anschlage schwanger ging, avisirte sie schleunigst den Herzog 
Ernst davon, der es dann nicht versäumte, ihr regelmässig 
seinen Dank abzustatten 1 !' 3) . Am 13 Jänner 141 3 unterrichtete 
er sie von Gonobitz aus von seinem Plane, dem W alseer die 
Burg Gonobitz wegzunehmen 1 u4); er bestellte sich auch wirk
lich zu diesem Zwecke von seinem Pfleger zu Gösting 4 Fäss
chen Pfeile und ein FäsHchen Pulver 195). Endlich, nach dem 
Falle auch dieser Festung 1 %), schlossen Ernst und sein Bru
der am 4. Februar 141 3 mit dem Walseer einen Waffen
stillstand ab, der sich nach verschiedenen Erneuerungen im 
Jahre 14 1 7 endlich in einen völlig friedlichen Ausgleich ver-

190) ,, w~n wir durch frum, nucz vnd aufoehmens willen vnserer 
land, leutt vnd ze underkomen solich krieg, stösse 1·nu misshelung, die 
yecr in v n s er m land sind, ainer ainung vnd ordnung vberainkomen 
sein ... " - Notizenblatt der k. k. A. LI. W. III. 307. Vgl. Arch. f. 
K. ö. G. Qu. XX.XI. 305. 

191) N otizenblatt L c. 308. 
192! 1. c. 11. 8. Nr. 250. 
193) Vgl. Preuenhuber 80. 
"4) J. C. 
195) A. 4516. 
i 9r.) ,, Desselben jahrs (1413) gewang herczog Ernst vnd herczog 

Fridrich herrn Reinprechten 1·011 Walsec ou Rockerspurch, ain gucts 
bauss, Canabicz und andere geschlöss und guetter auff' der Steyermarckh." 
Klosterneuburger Chr. 241. 
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wandelte 1 
~7). Als hauptsächlichster Beweggrund zur Abschlies

sung des Waffenstillsandes wird von beiden Theilen die Inter
vention König Sigmunds angegeben 1 98). 

Die Stellung zu diesem hatte in der letzten Zeit auch 
so manche Wandlungen erfahren. Betrachtet man den Gan"' 

0 

der österreichischen Geschichte vom Tode Wilhelms his zum 
Regierungsantritte Herzog Albrechts V. , so ist es wirklich 
auffallend, welch' dominirenden Einfluss König Sigmund auf 
die Entwicklung derselben ausübte. ~icht Eine bedeutende 
Krise konnte da vorübergehen, bei der er nicht irgendwie 
betheiligt gewesen wäre. Und frägt man nach dem meritori
schen Werte dieses Einflusses. so kann man durchaus nicht 
leugnen, dass der König oft genug wie ein Deus ex machina 
sich einem heillosen Zusammenbrechen entgegengestemmt 
hatte. Der Dank hiefür war allerdings nm ein getheilter. Es 
ist aber nur zu wundern, dass er nicht schon längst die \'er
wirkliclmng jenes bekannten Sprüchleins von den zwei Strei
tenden und dem dritten 8ich Einmeng-enden an sich selbst er
fahren hatte. Dagegen war er freilich virl w anselrnlich und 
herüben die Uneinigkeit viel zu gross. Aber endlich hatten 
sich auch hier einmal die Yerhältnisse geklärt; zwischen den 
beiden herzoglichen Brüdern herrschte nicht nur keinerlei 
Zwiespalt, es machte sich vielmehr ein stetig wachsendes Ein
verständniss bemerkbar. So oft sich aber Ernst seinem Bruder 
Friedrich genähert hatte. galt es immer zum Bunde gegen 
einen Dritten, früher gegen Leopold, dann wieder gegen Her
zog Albrecht und den W alseer und jetzt endlich gegen König 
Sigmund. 

So etwas konnte aber diesem letzteren nicht lange ver
borgen bleiben. Das zu Anfang <les Jahres 1412 mit der ihm 

1 97
) Kurz I. 188 ff. 

19
") Schon am 27. Jänner hatte Ernst von Bruck a/M. aus der 

Stadt Steyer befohlen, den mit seiner Gesellschaft abziehenden Abensper• 
ger den P~ss durcl1 Steyr ziehen zu lassen, weil Kiinig Sigmund von ihm 
begehre, mit Reinprecht ron Walsee bis Michaeli Frieden zu machen. -
Preuenhuber 80. 
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feindlichen Republik Yenedig geschlossene Bün<lniss der beiden 
Brüder 1 !19) benahm ihm jeden Zweifel üher die eigentlichen 
Absichten derselben, und um ihnen zuvorzukommen, kündigte 
er Herzog Ernst den Frieden (1412 Februar200). Aber dieser 
hatte sich ebenfalls für diese Eventualität schon vorgesehen. 
Schon zu Ende 141 1 hatten er und sein Brude1: mit dem 
Polenkönige Wladislaw II Unterhandlungen angeknüpft, welche 
gegen den Ungarnkönig gerichtet waren201). Das Ergebniss 
dieser Verhandlungen war ein am 24. Februar 1412 abge
schlossenes Schutz- und Trutzbündniss·,n,). Trotzdem muss 
dieses letztere keine genügende Sicherheit gewährt haben, 
denn Ernst ist noch immer um sein Land besorgt203) und 
wandelt lieher auf delll sicherem Wege der Unterhand
lung·'04). Durch die Intervention Herzog Albrechts gelingt es 

19•) Licbnowsky 124G; Egger, Gesch. Tfrols I. 471 72; Asch
bach, Gesch. König Sigmunds I. 323. 

200) 1412H/a Wiener-Neustadt, schreibt Ilzg. Ernst an seinen 
Pfleger Caspar Sawrer; "Getrewr. Vnser lieber getrewr Fridrich von 
FleJencz vnser haubtmann in Steyr hat vns gesagt, wie in der edel vnser 
lieber getrewr graf Hermann von Cili der elter hab geschriben, daz 
vnser swager N. der kunig den sacz den derselb von Cili zwischen sein 
vnc.l. Ynser baider landen Ungern vnd Steir hat gemacht, abgesagt hab, 
daz cler an eritag nach Reminiscere schirist kunftig ausgee (= 1. März) 
rnd weil mit vnsselber kain sacz halten. Dauon empbelhen wir dir vnd 
wellen ernstlich, daz du dich darnach richtest, so du pest ki"mnest, wenn wir 
01ler ,nser egenanter haubtmau dir embieten, daz tlu dann zu vns ziehest 
r.e ros:,en vncl zu fuessen so du sterkest mügest v n d v n s, v n s er I an d 
vnd lei,t helffest ze retten als c.l.u vns des schulc.J.ig bist. Das wel
len wir gnec.l.iklich gen clir erkennen. - Vgl. oben Note 123. 

211 1) Brandis "Tirol unter Friedrich". 364. 
,o,) Kurz 306. 
,o3) S. oben Note 200. 

20 ') Ernst au Saurer (1412 11/J Wiener-Neustadt) : " ... Als wir 
dir ,·or gescl,riben haben, daz c.l.u herren, rittern vnd knechten soltest 
embieten zu dir ze komen, begern wir ernstlich, weih also zu dir gen 
Grecz komen wern, daz clu die bey dir c.J.aselbs behaltest, wan vusors 
lieben vettern rcte yecz hie bey ms liegend, vnc.l. mainet derselbe rnser 
vctter zwischen c.l.em kunig rnd rns ain frid ze machen, darnmb aber 
noch nicht~ ist beschlossen, vnd wie sich 1las endet, das wellen wir dich 
aud1 für sid1 wissen lassen." A. 4.J.H3a. 



auch einen Waffenstillstand hif; nächsten neorgitag zu Stande 
zn bringen 2 n 5). 

Die Zwischenzeit wollte Ernst benützen, um sich auf 
einem Landtage mit den steirisehen Ständen in ein näheres 
Einvernehmen zu setzen~0 "). Die Stimmung muss aber hier 
keine besonders kriegslustige gewesen sein ; denn nach Ab
lauf des Ruhetermines befindet sich der Herzog auf der Reise 
nach Ungarn, um dort abermals zu unterhandeln. Cnterdessen 
beauftragt er seinen getreuen Saurer für die Zusammensetzung 
eines neuen Landtages zu sorgen und im Notfalle den Land
sturm aufzurufen20•). Aus diesem Auftrage sowie aus der 
weiters mitgetheilten Correspondenz leuchtet hervor, dass der 
Herzog diesmal seine Lage durchaus nieht von einem optimi
stischen Standpunkte aus beurtheilte. Es wird wohl auch ander
seits behauptet, dass Ernst absichtlich mit dem Beginne der 
Feindseligkeiten so lange gezögert habe, um sich vorher noch 
mit dem zu Sigmund reisenden Polenkönige \Vladislaw etwas 
genauer zu verständigen ~0~). Dieser seheint aher eine etwas 

20~) Lichnowsky 1288. 
211") Ernst a11 Saurer (1~ 1227/ 1 Graz·): "Lieber g<'t rewr. Von sol

her stöss wegen, die sind zwischen l'ßserrn swager eiern ko"rnig vnd ,·ns 

vnd clarumb cler fricl a11f clen nachsten sand .Jörgen tag ausgeet, empfel
hen wir dir emstlich vncl wellen, daz du all sad1en zerngg legest rnd 
dich nichts irren noch sawmen lassest in clhainen weg, du komest auf 

den nachsten Samstag nach Tibnrcy rntl Valeriani (= Hi. April) schirist 
künftig her zu vns, wan wir prelaten, herren, dein vnd antlerr rittf'1' vnd 
knccht vnd stet, die wir auch dannher besanclt haben von der vnd an
der (!) vnser merklichen notdurft wegen ~enötigs bedi,rffen. Danon lasse 
des nicht, das wellen wil' gen dir gnedig erkennen... - A. 4486. 

201i Ernst an Saurer (14122, ,, \Yiener-Keustadt): • Wir sennden 
dir hiemit ainen offen briet' an all graffen, herrn , ritter, knecht, stet rnd 
merkt in Steyr, den du wo! vernemen wirdest. Empfelhen wir dir vnJ 
bitten auch gar ernstleich, daz du dir all vnser sach, die w ei I wir 
yecz 7.e Ungern sein, lassest sein getrewleich emp:,olhen vnd darin 
das pest tust als wir dir wo] getrawen, vnd ob sein not geschi!ch, so soll 
du vnser egenant lantvolk auf vnser ,·orgenant schreiben vnd tlen olfeu 
brief vmb rat vnd hilft' anrüffen." - A. 4496. 

21 ') Aschbach I. SU. 

5 !) 

zweideutige Rolle gespielt zu haben ; denn einerseits verkehrt er 
in sehr intimer Weise mit Sigmund - was ihn aber an ge
heimen Intriguen gegen diesen nicht hindert~0 ~) - anderseits 
macht er wieder an Ernst Zugeständnisse ·110), und schliesslich 
ist dieser doch nur erst so weit, dass er bei seiner Abreise 
zwei Yertraute beim Polenkönige zurücklassen muss, um diesen 
noch weiter zu bearbeiten~ 11). 

Ueber Sigmund ist Ernst geradezu empört, er schiebt 
ihm sogar unlautere Motive unter, und doch scheut er sich 
jetzt mehr als je vor einem Angriffe und rüstet sich nur zur 
\' ertheidigung1 1 ~). Diese Haltung ist auch ganz natürlich. clenn 

20•) Vgl. 1. c. Note 34. 
210) Engel .Gesch. Ung." II. 271. 
211) Ernst au Sauraucr (1412 15 „ Ung. Altenburg): , Getrewer lie

hrr. Als wir Yf'C7. zu Ofen bey vnserm lieben br,1der dem ki'mig von Po
lan sein gewesen, sein wir mit vnsel'm swager tlem künig von Ungern 
an encl rnn dann geschaidrn nul Yerstcen, er wC'll sein mutwillen mit ms 
treiben vnd vns an vnserm vättcrlichen erb zedringen, dorb unuersrhuld t 
des wir vns aber mit gots bilff wellen widerbalten. Emphelhen wir dir 
vncl begern ernstlich, daz du dir an vnsers lieben getrewn Friedrichs v. 
Fledencz vnsers hofmaisters vnd hanbtmans in Steir deins swehers stat 
all vnser sachen lassest empholben sein vnd sunderlich dein kuntechaft 
allenthalben hab,t, ob die Ungrr in ,·nser land wolten ziehen, daz dn 
dan yederrnan anrutfest zn dir zereiten, vnd das pest tust in allen sachen, 
als wi1· nicht zweifeln, daz wir an l'nsern geslossen icht scbeden noch 
smi!ch emphahen. Auch haben wir ?.wen vnsrer ret zu Ofen bey vnserm 
bn",tler tlern YOn Pc,lan ron der sach wegen gelassen, was die endes 
bringent wellen wir dir auch embieten." A. 4500a. 

212) S. ,orige Notr. - Ob sich Ernsts Vorwurf: "er weil sein) 
mntwillen mit rn~ treiben" sich nicht auf die von Ebendorfer (p. 844 

liberlieferte angebliche Indignation des Königs über die herzoglichen Pferde
decken bezieht '? Sigmund wiire solch' launiger Einfälle schon fähig 
gewesen; yg! z. B .. \.schbach I. 35i- 350. Dass aber König Sigmund 
guten Grund hatte, sich über IIerzog Ernst zu ärgern, dürfte aus der 
obigen Darstelung klar genug herrnrgehen. Hiemit erledigt sich auch die 
vo11 Chmel (in dessen "Notizeublattc" v. J. 1843, S. 24) aufgeworfene 
Frage; "Wie ist folgende Stelle der Ch: onik des Thomas vou Hasel
bach (1. c.) zu ,erstehen'? Warum zlirute Kaiser Sigmund über Herzog 
Ernst den Eisernen?" Welche momentane Wirkung der "kaiserliche 
Zom beim lll'rzoge hc1 vonief, davon zeugt die artige Anekdote bei Un-
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kurz vorher (6. Juni) hatte sich ja Sigmund mit Herzog 
Albrecht förmlich gegen ihn verbunden 11 ~). Ernst war mithin 
in Gefahr, von zwei Seiten eingeschlossen und zuletzt erdrückt 
zu werden. Wenn er nur "·enigstens vom Polenkönig eine 
sichere Unterstützung hätte erwarten dürfen - doch das 
Ganze, was er bei diesem erreichte, reducirte sich auf das 
kahle Versprechen. zwischen dem 30. .r uli 1412 bis zum 
Georgitag 1413 einen Schiedsspruch zu fällen'114). Wie viel 
man auf dieses Versprechen gab, beweisst der Umstand, dass 
-- trotz der näheren YerwandtschaftliC'hen Beziehungen, die 
sich durch die um diese Zeit115) erfolgte Yermählung Herzog 

rest (Chron. Austr. in Hahn • Coll. mon." I. 540): -Er ( d. i. Ernst) was 
kaines forsten zag, er sorgt auch kayser Sigmundten nichts. Wann ains
mals was im der kayser etwo gram, do kam hertzog Ernnst zu im gen 
Prespnrk, da emphienng in der kayser mit ubermuet und sprach: Seyt 
willikum •ler von Habspurg, do dannckt er im und sprach: Got danck 
ewch herr von Lutzelbnrg." 

21 3) Kurz 173. 
2 ••) Lichnowsky 1333. 
2 1 5) Die chronologische Einreihung der Hochzeitsfahrt des Herzogs 

Ernst nach Polen, sowie die der Wallfahrt nach Jernsalem ist noch 
immer nicht mit Sicherheit festzn,tellen. \\' ährend das magnum chron. 

Belgicum p. 355 die erstere in llas Jahr 1413 ,erlegt, ist dies nach 
Ebendorfer 1,844) um ein Jahr früher anzusetzen, da er den Herzog gleich 
von Ofen weg nach Krakau eilen lässt. Bezüglich der l•'ahrt zum heil. 
Grabe berichten nur zwei Quellen: Ebe11dorfer (844.), der sie vor clic 
Reise nach Ofen setzt und das Tagebuch Kaiser Friedrich's (bei Chmel 
.Gesch. TC. Friedr." 1. 584), in welchem die Ritter, die mit seinem Vater 
am heil. Grabe den Rittersschlag erhalten hatten, in eine Liste gebracht 

sind, ohne weitere Zeitangabe. Nach und nach hat sich folgende allge
meine Ansicht herausgebildet. Im Jahre 1-112 habe .b:rnst die Cimburga 
heimgeführt und im nächsten oder zweitnächsten .Jahre die Wallfahrt 
unternommen; das Erstere der Angabe Ebendo1 fers zulieb, das Zweite 
gegen dieselbe, da hiemit das aus den Ausstellungsorten der erncstini
scben Urkk. hergestellte Itinerar nicht übereinstimme. Muchar's sehr 
scharfsinniges Raisonnement tVII 1 25) lautet: , Das Land Steiermark 
betreffend, haben wir seit Ende des Jahres 1412 keine Urkunde des 
Landesherzogs Ernest und gleicherweise keine mehr vom 4. Februar 
bis zum 8. Juli 1413. Diese Zwischenzeit halten wir für die wahre 
Epoche, in welcher llerzog Ernst seine Wallfahrt gethan hat." Nun 
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Ernst's mit Cimburga. der Tochter des masovischen Herzogs 
Szemovit ergaben - man des projectirten Schil'dsspruches 
nachher gar nicht mehr gedachte. Dafür wurde aber der end
liche Ausgleich durch Herzog Friedrich herbeigeführt. 

fängt diese Lücke allerdings erst nach dem 14 Febrnar an, an welchem 
Tage Ernst noch zu Wiener-Neustadt urknnclete (Brandis "Tirol unt. 
Fricdr." 384), doch ist sie immerhin gross genug, um diese Ansicht plau
sibel zu machen. Aber betrachten wir uns einmal die Aufenthaltsorte 
des Herzogs unmittelbar vor diesem Zeitraum. Am 17. Jänner ist er in 
Gonobitz und bestellt sich ,·on da aus Pulver und Pfeile zum Kampfe 
gegen den Walseer (A. H16. ). Vier Tage früher hatte er von dem näm
lichen Orte nns nn rlie Stadt Steyr geschrieben, er mache sich jetzt an 
die Belagernng ,·on Gonobit1/. , und wenn er damit fertig sei , dann 
komme c r nach St e y er (Preuenhuber 80). Wirklich finden wir ihn 
am '27. Jiiuncr in Bruck aM. (Preuenhuber öO) nnd am 4. Februar in 
\\'icrcr-Ncustadt \Kurz 189), wo er sieb noch am 14. l◄'ebrnar befindet 
(Brandis 38,1). Aber das ist ja der geralle,te Weg Yom :::lilden nach Nor
den und führt denn der nach Palästina? Und wie sonderhar, dass Her
zog Ernst von dem gelobten Lande aus schnurstracks, ohne nach rechts 
oder nach links sich umzuschauen, nach Salzburg zieht und dort am 8. 
uud 9. Juli Urkunden ausstellt (A. 4529; Regesta Boica XII. 142-143). 
Von dort aus geht er nach Admont (Muchar 127) und rnn da nach 
Wiener-Neustadt (A. 4531). Das wäre wieder die Richtung vom Westen 
nach Osten, die gewiss nicht aus Palästina führt. Doch, was ntltzt das Alles, 
das sind noch immer keine Gegenbeweise. So lange wir keine herzog!. 
Urkunde beibringen, die mitten in diese Periode hineinfällt, so lange 
bleibt anch sein Alibi unerschütterlich. Wie ist es aber mit seinen Be
gleitern? Was vom Herzoge gilt, muss wohl auch von jenen gelten. Nun 
stellt einer derselben, nämlich Rudolf von Liechtenstein am 16. März zu 
Liechtenstein ein Zeugniss aus bezüglich einer strittigen Alm in dem 
~IucJrnntall (A. 4591a). Da es nach Falke's Forschungen ("Gesch. des 
Hauses Liechtenstein") um diese Zeit nur einen einzigen Rudolf dieses 
Geschlechtes gegeben hat, so ist es unmöglich, dass ein und derselbe 
Mann zu gleicher Zeit nach Asien pilgert und in Steiermark urkundct. 
Falke schiebt denn auch diese ganze Pilgerreise in die Winterszeit von 
1114 auf 1115: r lm Frühjahre kehrten die Pilger wieder aus dem 
gelobten Lande zurück" (S. 231). Nun wird aber wohl niemand den 
10. Jänner schon zum Frühjahre rethnen, denn an diesem Tage (.an 
pfincztag nach sand Erharts tag-- ) vidimi rt Ilerzog Ernst zu Wiener
Neustadt den Heiratsgut - Widerlagsbrief Hannsens , on Pottendorf au 
seine Frau 1largareth r. Stubenberg (A. 4678). Wollte man nun auch 
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Oies<'r mochte bei dem ganzen Handel nur schlecht 
seine Rechnung gefunden haben. Was nützte es ihm, wenn 
Ernst im Osten einige Yortheile errang? Getheilt hätte er 
sie gewiss nicht mit ihm. Zurlem hätte Friedrich in Tirol 
zum mindesten eine ähnliche Stellung einnehmen müssen wie 
Ernst in Steiermark, um sicherer auftreten zu können. Nun 
hatte er aber in seinem eigenen Lande vollauf zu thun und 
l1ätte es gewiss unendlich bedauert. wenn er durch eine un
kluge Haltung gegen König Sigmund auch noch diesen zum 
Angriffe gereizt hätte. Der König musste aber wieder seiner
seits bestrebt sein. von den ihn bekriegenden Venetianern 

aller Chronologie zum Trotz, den einfachen » b:rhart,tag" = 8. ,Jänner auf 
"Erhardi transla.tio" = 8. October reduciren, so steht dem eine andere 
Urkurnlc entgegen, die jeder derartigen Gewaltsamkeit spottet. Am .eri
tag nach Vnscr frawentag ze der licchtmess ' , J. i. am !J. Febrnar 1~15 
ernennt Herzog Ernst noch immer ;m ,viener • Neustadt den Propst 
Uhich von Seckau zu ~einem Kaplan und nimmt ihn, sein Capitel und 
all dessen Besitzungen in seinen besonderen Schutz (A. 4580a). 

Falke stützt sich bei seiner Behauptung auf die Autorität Lich
nowsky's, der seinerseits wieder (V. 311 Note 35) auf Verd .storia della 
marca Trivig. XIX. 89 zurückgreift, worin eine Urkunde des Dogen Th 
l\focenigo vom 19. November 1411 mit dem Befehle an Andreas Conta
reno, den Herzog Ernst, der zu dem heil. Grabe reise und morgen nach 
l'ordenone gehe, in Treviso ehrenvoll zu empfangen. Dieser bestimmten 
Angabe könnten wir nur das gerechte Bedenken entgegensetzen, wie es 
denn möglich gewesen sei, in nicht viel mehr als einem Monate eine 
so grosse Reise zu machen und dazu noch imr ,vinterszeit? 

Ob wir es hier vielleicht mit dem unausgeführten Projecte einer 
einer z weiten Pilgerfahrt zu thun hauen, und ob die erste viel friiher 
ode1 vielleicht gar mit der Albrechts IV. (nmi.rabilia muudi") im J.ahre 
1398 zusammenfiel, das lassen wir bei dem l\langel positiver Quellenan
gaben dahingestellt. Wahrscheinlicher wäre es übrigens schon, dass er noch 
als junger Mann unter dem genannten Albrecht am heil. Grabe nebst ande
ren zum Ritter geschlagen wurde, anstatt erst 1G Jahre damacb, wo lll' 

bereits zum zweitenmale sieb verehlicht hatte. Dann wäre es auch 
immerhin möglich, dass gerade in den obbezeicbneten Zeitraum vom 14. 
Februar - 8. Juli 1413 die bewusste Hochzeitsreise hineinfiel Da.mit 
würde die Wegesrichtung übereinstimmen, da würde auch das magnum 
chronicon belgicum mit seinem Jahresansatze von 1413 rechthaben, und 
endlich auch Ebendorfer, der die Wallfahrt vor die Hochzeitsreise setzt. 
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jede Unterstützung dmch die Ilertogc möglichst fern zu 
halten. Bei einer solchen gegenseitigen Friedensgeneigtheit 
war eine Verständigung schon leichter zu erzielen. 

Was nun Ernst anbelangt, so hatten wir schon früher 
uemerkt, dass er ganz und gar nicht für den Kampf 
schwärmte, da er seine isolirte Stellung nur zu gut einsah. 
Kach kurzem , uns nicht näher bekanntem diplomatischen 
Verkehr lösten sich diese gespannten Verhältnisse endlich in 
einen von Sigmund und Herzog Ernst ausgehenden Com
promiss auf Herzog Friedrich auf 21 '') (1413 1511 Udine). 
Wie dieser entschied, ist uns nicht bekannt, doch mag wohl 
bei dem persönlichen Contacte zwischen ihm und dem 
Könige2 1,) kein Theil zu knrz gekommen sein. 

Der \' ertrag der herzoglichen Uri\der mit tlem Herzoge 
yon Baiern zeigt sie uns bereits wieder i111 völligen Einver
ständnisse mit dem Könige.2 IH) 

Der Ausgleich mit Sigmund hiltlet ei11en entscheidenden 
Wendepunkt in der Geschichte Steiermarks unter Ernst dem 
Eisernen. Es hatte bisher das kaum beneidenswerte Los ge
nossen. in einem steten Schwanken zwiscben Sein oder 
Nichtsein sich zu befinden. Der Revers Herzog Ernsts vom 
16. September 1 406 hatte, so ungünstig dessen Bedingungen 
für das Land auch immer lauteten. doch wenigstens für eine 
Periode von fünf Jahren Ruhe und Sicherheit versprochen. 
Allein der Ehrgeiz des Regenten ruhte nicht, uis auch er 
einen Llerrschaftsantheil in Oesterreich erlangt hatte. Dadurch 
trat aber wieder Steiermark in den Hintergrund. Dann wieder 
verhiess der Tod des Herzogs Leopold eine wohltbätige 
Aenderung; da trat aber das Kriegsverhältniss mit König 
Sigmund inzwischen und drohte den kaum erst begonnenen 
Bau aufs neue zu zerstören. Irgend eine Limitation, sei es 
au Besitz, sei es an Macht, war immer zu befürchten. Doch 
der bisher dem eisernc'n Ernst so günstige Stern sank auch 

21 •) Brandis "Tirol unter Frieur." 382. 
t 11) As1;hbach I. 355 ff. 
W) Regesta Boica XII. 142. 



jet1.t 11och nicht. Die Kluft 
wurde ausgefüllt. ohne dass 
eine Einbusse erlitten hätte. 
stets beunrnhigte Land das 
periode" herangekommen. 
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7,wisd1e11 ihm 1111d dem Rönigc 
er auch nm an dcn1 Geringsten 

Damit war aber auch für das 
Ende dPr n Sturm- und Drau"o 

Die nun folgende Zeit von tla an hi:,; zum Tode des 
1Ierzogs119

) war eine Frieclenszcit121) in dem Sinne. dass 
durch keinerlei äust're Yorgänge, wie durch einen Krieg au 
den Grenzen des Landes oder im Inuern desselben, oder 
durch irgend ein Ereigniss im diplomati~che11 Lehen wie etwa 
durclt contractrnässige~ Uebertragen der Landeshoheit von 
einelll Herzog auf einen andern. oder durch irgend einen 
andern Systemwechsel Steiermarks fü•staud eine Aendcrung 
erlitten hätte. 

Ein rinziger Fall srh0int dit•ser Aw'~ht zn widcr
~pred10n. Es i:-;t dies die Innsl1rucker Theilung YOIII 22. De
rem her 1416 zwischen Friedrich 1111d Ernst. n I Diese war 
aher nur eine genauere Fest~tclhm!,! dr:-- bereit:- seit J ,l J l Be-
1:itehenden, und die hiebei ausgemachte Rententheihmg war 
eine rein private. ohne auf die Lanclesverwalt1111g einen vor
wiegenden Einfluss auszuüben. Ob aber die letztere gut oder 
schlecht genannt werden müsse, ist Sache clcr Darstellung 
der inneren \' erhältnisse des Landes. worauf wir Yielleicht bei 
einer anderen Gelegenheit zu spreclwn kommen durften. 
Auch die äussere P olitik des Herzogs, wie sein \'erhalten zum 
Constanzer Concil, zu König Sigmund und Herzog Friedrich 
und andrerseits gege11 die Ilusiten hlieben ohne alle Rück
wirkung auf unser Land als sokheR. Es sind clies sozusagen 
rein persönliche Momente und haben mit der Landesgeschichte 

"') 1424, 10. Juni; Ygl d. Tagcl,ud1 de~ K. Friedrich bei Chmel 
1. 57-1, und <lie St. Larnl,rechler Tu<lleulil\chcr i. d. l:'unlc~ r. A. X.XIX. 133. 

,io) Der angebliche Tw·keneinfall Yon l Ht- erwies sich nach den 
eingehendsten Untersuchungen Ilwofs (hlittheilungen des bist. Vereins f. 
S~·mk. IX. 196 ff. und dsgl r: Krain XIX. b6

1 
als eine Erfindung :Me

g1sers, ebenso wie der Einfall v. 1431 und die Schlacht bei Villach 1492. 
m) Lichnowsky 166.!. 
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eigentlich gar nichts zu tun. Wir müssen bei Ernst eben 
zweierlei unterscheiden: einerseits den kraftvollen ~ Verfechter 
des habsburgischen Stammrechtes", anderseits den Landes
reaenten von Steiermark. Wir haben ihn als letzteren in allen 
se~nen Stadien des Werdens verfolgt und nun, wo einmal eine 
aewisse Stabilität erreicht war. ist unsere auf ein bestimmtes 
Ziel lossteuernde Aufgabe gelöst. Steiermark hatte mit dem 
Tode Wilhelms uas Ende seiner guten Tage erreicht; jenes 
patriarchalische Einvernehmen zwischen dem Lande und seinem 
Regenten war verschwunden ; dafür aber regte es sich im 
Innern des Landes. Die socialen Verhältnisse bekamen unter 
Ernst einen mächtigen Ruck zum Besseren. Was in anderen 
Ländern schon längst bestand, fand nun seinen Weg auch nach 
Steiermark, und da war es namentlich Herzog Ernst der 
Eiserne, der diesem Fortschritte ThUr und Thor öffnete. Eine 
genauere Betrachtung der inneren Yerhältnisse wurde uns 
zeigen, dass die Regierungszeit Herzog Ernst's fUr Steiermark 
eine ähnliche Bedeutung habe, wie später jene Maximilian's I. 
für Deutschland im Allgemeinen. 
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